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Die offizielle Zeitschrift des Fachverbandes der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten

EU–Wahl 2024
Am 9. Juni 2024 findet in Österreich 

die Europawahl statt. Das meinen 
die Spitzenkandidat:innen zu 

unseren Branchenthemen. 
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Liebe Kolleg:innen,

Im Juni 2024 steht Österreich 
ein bedeutendes demokrati-
sches Ereignis bevor: die siebte 
Direktwahl zum Europäischen 
Parlament. Dies ist eine Zeit, in 
der jede Stimme zählt und jede 
Entscheidung die Zukunft unse-
res Kontinents mitgestaltet. Die-
se Wahl ist nicht nur ein Kreuz 
auf einem Stimmzettel, sie ist 
ein Echo unserer Stimmen.  Als 
Versicherungsmakler:innen und 
Berater:innen werden wir von 
diesen Entscheidungen direkt 
betroffen sein. Die Stimmabgabe 
bei der Wahl ist daher nicht nur 
ein Akt der staatsbürgerlichen 
Pflicht, sondern auch eine Chan-
ce, unsere Bestrebungen für eine 
gerechtere, nachhaltigere und 
erfolgreichere Zukunft zum Aus-
druck zu bringen. 

Wir haben die Spitzenkandi-
dat:innen eingehend zu zentra-

len Themen befragt, 
die unsere Branche 
direkt betreffen. Die 
Antworten auf Fragen zur Retail 
Investment Strategy, zum Vergü-
tungsmodell und zum weiterhin 
im Raum stehenden Provisions-
verbot, sowie zur Vereinfachung 
bürokratischer Prozesse inner-
halb der Kapitalmarktunion sind 
in den nächsten Seiten detailliert 
dargelegt. Nehmen Sie sich die 
Zeit, diese Informationen sorg-
fältig zu prüfen, und bilden Sie 
sich eine eigene Meinung über 
die Spitzenkandidat:innen und 
deren Positionen. Nehmen Sie 
sich die Zeit, diese Informati-
onen sorgfältig zu prüfen, um 
eine fundierte Wahl zu treffen, 
machen Sie sich ein Bild über die 
Spitzenkandidat:innen und de-
ren Meinungen. 

Veränderungen in der politi-
schen Landschaft Europas sind 
unvermeidlich; Veränderungen 

können aber auch Chancen sein 
und Wege zu neuen Möglichkei-
ten eröffnen. Als Fachverband-
sobmann der Versicherungsma-
kler:innen und Berater:innen in 
Österreich werde ich mit Unter-
stützung des Fachverbandes und 
dessen Mitarbeiter:innen wei-
terhin die Interessen unseres Be-
rufsstandes in Brüssel vertreten. 
Die Lobbyarbeit für unsere Inte-
ressen, insbesondere die Beibe-
haltung des Vergütungsmodells, 
welches für mich von großer Be-
deutung ist, bleibt auch nach der 
Wahl unser Auftrag, um das Ge-
spräch mit den Entscheidungs-
träger:innen zu suchen. Wir sind 
überzeugt, dass wir als Gemein-
schaft mit vereinten Kräften und 
einem kollektiven Sinn für Inno-
vation und Anpassungsfähigkeit 
einen Weg finden, uns erfolgreich 

in der vielleicht neuen politi-
schen Landschaft zu bewegen.

Neben diesen wichtigen The-
men bietet das heurige Jahr 
reichlich Gelegenheit für Netz-
werken und Weiterbildung. Wie 
schon angekündigt, finden heu-
er das Expert:innentreffen in 
Rust, das internationale Sym-
posium für Versicherungsmak-
ler:innen und Führungskräfte 
in Velden und das Kremser Ver-
sicherungsforum, um nur eini-
ge zu nennen, statt.

Eines ist aber in Hinsicht 
auf Wahlen, Ausbildung, Netz-
werk und regulatorische He-
rausforderungen und kom-
mende Veränderungen sicher: 
Unsere Verpflichtung, unseren 
Kund:innen mit ungebundener 
Beratung zur Seite zu stehen, 
bleibt unverändert.

Ihr
Christoph Berghammer

Europawahl
von Christoph Berghammer
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Seit Jänner 2024 
obliegen die 
E S G - A g e n d e n 
des muki Versi-
cherungsvereins auf Gegensei-
tigkeit nun Franz Enhuber, der 
bereits seit 2012 im Unterneh-
men tätig ist, wobei er bis 2019 
das Risikomanagement überhat-

te und seither als Leiter 
der Abteilung Assetma-
nagement tätig war. 2017 
schloss er das Studium 
zum akademischen Versi-

cherungskaufmann 
ab und 2021 die Aus-
bildung zum Certified Port-
folio Manager. Unterstützt 
in seiner Tätigkeit wird er 
durch die promovierte Ju-
ristin Dora Perfaller, die 
seit 2020 Teil des muki-
Teams ist. Sie ist nun zu-
ständig für die Umsetzung 
der EU-konformen Bericht-
erstattung, davor war sie 
in der Schadenabteilung 
für Sachversicherungen be-
schäftigt.

„Die Einrichtung unse-
rer ESG-Abteilung erfolgt 

aus einem klaren Verständnis 
unserer gesellschaftlichen Ver-
antwortung heraus. Damit zei-
gen wir unser Engagement für 
Nachhaltigkeit und verpflichten 
uns, langfristige Werte für alle 
Beteiligten zu schaffen“, erklärt 
Thomas Ackerl, Vorstandsvor-
sitzender von muki. Die der-
zeit entstehende umfassende 
ESG-Strategie soll nicht nur auf 
die Bedürfnisse und Herausfor-
derungen des Unternehmens zu-
geschnitten sein, sondern sie soll 

Neue ESG-Abteilung

muki Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit

Franz Enhuber

Dora Perfaller

Rainer Polleicht-
ner übernimmt 
die Regional-
leitung Partner:innenvertrieb 
für die Region Süd von Christi-
an  Klavzer, der ab nun das neu 
geschaffene Helvetia Rechts-
schutz-Service verantwortet. 

2010 startete Polleichtner bei 
Helvetia im Partner:innenver-
trieb im Bereich Vertriebssteue-
rung Großmakler:innen, dessen 
Teamleitung er 2015 übernahm. 
Kurzfristig wechselte er 2022 zu 
EFM Versicherungsmakler AG. Er 
bringt über 20 Jahre Erfahrung 
im Vertrieb mit. „Wir kennen Rai-
ner Polleichtner als engagierten 

und versierten Vertriebsex-
perten, der sein Know-how 
als Regionalleiter einbrin-
gen und für Helvetia ent-
scheidende Akzente setzen 
wird. Ich wünsche ihm bei 
den neuen Aufgaben viel 
Erfolg und vor allem beruf-
liche Erfüllung“, freut sich 
Alexander Neubauer, Leiter Part-
ner:innenvertrieb von Helvetia 
Österreich. „Ich freue mich sehr 
auf meine neuen Aufgaben und 
das Vertrauen, das Helvetia in 
mich setzt. Die Kolleg:innen und 

Maklerpartner:innen sind mir ja 
bestens bekannt. Mit manchen 
verbindet mich eine langjährige 
Freundschaft“, freut sich Pol-
leichtner über seine berufliche 
Zukunft. 

Regionalleiter Region Süd

Helvetia

Rainer Polleichtner 
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Klaus Kretz hat 
die Leitung der 
One Underwri-
ting Agency GmbH für den ös-
terreichischen Markt übernom-
men. Das Unternehmen ist ein 
in Deutschland ansässiger Ver-
sicherungsvermittler und Toch-
tergesellschaft der Aon Holding 
Deutschland GmbH und bietet 
ab sofort auch in Österreich 
branchen- und produktspezifi-
sche digitale Versicherungskon-
zepte im Auftrag einzelner Risi-
koträger an. Der Fokus wird in 
Österreich vorerst auf digitalen 
Business-to-Business-to-Consu-
mer-Lösungen im Bereich Rei-
se, Mobilität, Bankgeschäft und 
Handel liegen.

„Insbesondere mit Blick auf 
die klassischen Versicherungs-

sparten im Privat- und Fir-
menkundengeschäft unter-
stützt One Underwriting 
mit digitalen Lösungen, 
um auf diese Weise den ad-
ministrativen Aufwand für 
Versicherungsmakler:in-
nen und Versicherer mög-
lichst effizient und kosten-
günstig zu gestalten bzw. 
weitestgehend zu reduzieren. 
Wir agieren als eigenständige 
Einheit am Markt", unterstreicht 
Klaus Kretz, Managing Director 
Austria. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir 
mit Klaus Kretz einen echten Pro-
fi für die Leitung unseres Asse-
kuradeurs in Österreich gewon-

nen haben. Wir sind überzeugt, 
dass insbesondere unsere umfas-
sende, digitale Infrastruktur zur 
Optimierung des Vertriebs und 
des Vertragsmanagements vieler 
Makler:innenhäuser beitragen 
kann", betont Heribert Wolter, 
Geschäftsführer One Underwri-
ting Agency GmbH.

Start in Österreich

One Underwriting

Klaus Kretz 

klare Ziele und Maßnahmen zur 
Integration von Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Kriterien um-
fassen, so Enhuber. „Wir analy-
sieren gründlich die ESG-Risiken 
und -Chancen, um diese in unsere 

Entscheidungsprozesse einzube-
ziehen und Partnerschaften mit 
relevanten Stakeholder:innen 
aufzubauen“, erklärt er. Perfaller 
ergänzt: „Durch die Implemen-
tierung von ESG-Richtlinien und 

-Standarts sowie transparente 
Berichterstattung und Kommu-
nikation streben wir nach einem 
verantwortungsvollen Umgang 
mit den uns anvertrauten Res-
sourcen.“
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 bei einer Krebsdiagnose 
finanziell abgesichert sein.

Mit seiner Keynote zum Thema 
„Wieviel Mensch verträgt die 
Zukunft“ hat er die Gäste auf 
eine Zeitreise in die kommen-
den Jahrzehnte mitgenommen. 
Digitalisierung und der Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz sind 
allgegenwärtig und nicht mehr 
wegzudenken. Deutschlands be-
deutendster Zukunftsforscher, 
Janszky appellierte an die öster-
reichische Versicherungswirt-
schaft Ihre Zukunftspotenziale zu 
erkennen und selbst in die Hand 
zu nehmen. So wie früher mit viel 
manueller Arbeitsleistung und 
Fleiß der Verbrennungsmotor als 
industrieller Game-Changer für 
die Wohlstandsentwicklung ge-
golten hat, ist dies heute anstatt 
des Motors die Künstliche Intelli-
genz. „Wir benötigen eine Vision, 
die eine lebenswerte Zukunft für 
unsere Kinder schafft, die nicht 
nur auf Erfahrungswerten der 
Vergangenheit beruht“, so Jans-
zky. 

Helmut Mojescick, FG-Ob-
mann der Wiener Versiche-
rungsmakler, fasst das Thema 
zusammen: “Wir müssen uns 

mit Zukunftstrends beschäftigen 
und aus diesen Kenntnissen un-
seren künftigen Arbeitsalltag neu 
definieren. Jedes Unternehmen 
benötigt eine Zukunftsvision 
und Wertebilder, doch Entschei-
dungsträgerInnen sind meist 
nicht in der Lage, diese vorzuge-
ben, da Ihnen die Informationen 
fehlen.“ 

Im Rahmen eines Podi-
ums-Paneels wurde eine Stand-
ortbestimmung zum Thema 
Digitalisierung und Künstliche 
Intelligenz in der österreichi-
schen Versicherungs- aber auch 
Medienbranche vor rund 500 
Gästen diskutiert. Andrea Stür-
mer, CEO Zurich, Martina Salo-
mon, Herausgeberin KURIER, 
Hermann Fried, MD bsurance 

und Helmut Mojescick waren 
sich einig: „Wir müssen uns auf 
die Zukunft freuen, die tech-
nischen Möglichkeiten nützen 
und künstliche Intelligenz als ein 
Hilfsmitel einsetzen. Der Mitar-
beiter der Zukunft wird techni-
sche Möglichkeiten zugunsten ei-
ner variablen Arbeitszeit nützen 
und dies ist vom Unternehmen 
zu honorieren und anzuerken-
nen. Mitarbeitermotivation ent-
steht durch Arbeitslust.“ 

Hammurabi-
Preisverleihung

Ein weiteres Highlight des jähr-
lichen Branchenevents war die 
Verleihung des Hammurabi-Prei-
ses, mit dem wissenschaftliche 

Arbeiten mit Versi-
cherungsbezug ausge-
zeichnet werden. Der 
Hammurabi-Preis wur-
de gemeinsam von der 
WU-Wien und den Wie-
ner Versicherungsmak-
lern ins Leben gerufen. 
Die Preisträger wurden 
von einer unabhän-
gigen Jury unter der 
fachlichen Leitung von 
Michael Theil prämiert.

Die heurigen Ham-
murabi Preisträger sind 
damit Aleksandar San-
dic, Markus Weichbold 
und Roman Pobatsch-
nig.

 „Future of Work – wieviel Mensch 
verträgt die Zukunft?!“ 

Der 21. Informationstag der Wiener 
Versicherungsmakler beschäftigte sich mit den 

Arbeitsbedingungen der Zukunft. Wie sehr werden 
diese Rahmenbedingungen des künftigen Arbeitens 

von Menschen oder von Künstlicher Intelligenz 
vorgegeben? Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky 

zeichnete ein Bild unseres Arbeitsalltags der Zukunft. 

Markus Weichbold, Michael Miskarik, Wilhelm Hemerka, Aleksandar Sandic, Roman 
Pobatschnig, Christoph Berghammer, Sven Gabor Janszky, Helmut Mojescick, Markus 

Spellmeyer, Andrea Stürmer, Martin Heimhilcher, Werner Panhauser, Petra Ibounig, 
Hermann Fried und Reinhard Pohn
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 bei einer Krebsdiagnose 
finanziell abgesichert sein.

Der Verband Österreichischer 
Versicherungsmakler (VÖVM) 
hat Mitte März die Ernennung 
von Dr. Klaus Koban zum neu-
en Präsidenten verkündet. 

 Koban, langjähriger 
geschäftsführender 
Gesellschafter von 
KOBAN  SÜDVERS und mit um-
fangreicher Erfahrung in der 

Versicherungswirtschaft, tritt 
die Position von Mag. Andreas 

Krebs an, der die Ehren-
präsidentschaft des VÖVM 
übernommen hat. Der neue 
Vorstand des VÖVM setzt 
sich zusammen aus Wolf-
gang Hajek, Mag. Andreas 
Krebs, Dr. Constanze Schin-
ner, Andreas Schmitt, Mag. 
Wilhelm Hemerka, Mag. 
Birgit Wieser, Gerald Tsch-
repitsch, KommR Chris-
tian Schäfer, Dr. Klaus G. 
Koban, Herbert Jindracek, 
Dr. Alexander Tayenthal, 
KommR Siegfried Fleischa-
cker, Mag. Dieter Freund 
und Michael Patocka.

Neues Präsidium

VÖVM

Dr. Klaus G. Koban, Rémi Vrignaud, KommR Mag. Christian Eltner und Mag. 
Andreas Krebs
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EU–Wahl 2024

Die Wahl zum Europäischen Par-
lament 2024 steht vor der Tür 
und bietet den Bürger:innen Ös-
terreichs erneut die Möglichkeit, 
direkt Einfluss auf die politische 
Ausrichtung und Entscheidungs-
findung innerhalb der Europä-
ischen Union zu nehmen. Ge-
plant für das Frühjahr 2024, ist 
dieses demokratische Ereignis 
nicht nur ein fundamentaler Be-
standteil der EU-Institutionen, 
sondern auch eine wichtige Ge-
legenheit für die Wähler:innen, 
ihre Stimme in einer Zeit globa-
ler und europäische europäischer 
Herausforderungen geltend zu 
machen.

Die Schlüsselbereiche aus den 
Wahlprogrammen der europäi-
schen Parteien:

Wirtschaft und 
Wettbewerbsfähigkeit

EVP, RENEW, ECR: Diese Partei-
en setzen sich für weniger Büro-
kratie und mehr Wettbewerb ein. 
Sie schlagen eine „1 in 2 out“-Re-
gel zur Reduzierung des Verwal-
tungsaufwands vor und fördern 
einen fairen Binnenmarkt sowie 
die Vertiefung des Binnenmarkts 

als Schlüssel zur strategischen 
Autonomie der EU. Zudem wird 
die Idee eines eigenen KMU- und 
Deregulierungskommissars vor-
gestellt.

S&D, Grüne, Linke: Sie befür-
worten eine Wirtschaftspolitik, 
die soziale Rechte über ökonomi-
sche Interessen stellt und stre-
ben nach einer Förderung neuer 
Wirtschaftsmodelle wie der kol-
laborativen Wirtschaft, Crowd-
funding und Genossenschaften. 
Es gibt einen starken Fokus auf 
die Unterstützung von KMUs 
und Start-ups, besonders von 
Frauen in der Wirtschaft. 

Digitalisierung

EVP und RENEW: Beide Parteien 
befürworten Innovation durch 
eine Reduzierung der Regulie-
rungen und fördern den Ausbau 
von 5G- und 6G-Netzen, um eine 
sogenannte „Digitale Innovati-
on“ zu fördern. Sie betonen auch 
die Notwendigkeit einer men-
schenzentrierten KI und lehnen 
eine Überregulierung ab.

S&D, Grüne, Linke: Diese 
Gruppen fordern starke Regu-
lierungen, um Diskriminierung 

und Überwachung 
durch KI zu verhin-
dern. Sie unterstüt-
zen Investitionen in 
digitale Infrastruk-
tur und Bildung und 
sehen die Digitali-
sierung als Mittel, 
die EU-Grundrechte 
zu stärken und den 
Green Deal zu un-
terstützen.

Geopolitik 
und Handels-
beziehungen

EVP, RENEW, ECR: 
Diese Parteien spre-

chen sich für die rasche Ratifi-
zierung von Handelsabkommen 
aus, um die Export- und Beschaf-
fungsmärkte zu diversifizieren. 
Sie befürworten eine starke und 
geeinte Außenpolitik der EU.

Grüne und S&D: Diese Par-
teien fordern, dass Handelsab-
kommen strenge Umwelt- und 
Sozialstandards erfüllen müssen. 
Die Grünen möchten Handelsab-
kommen speziell unter Einhal-
tung des Pariser Klimaabkom-
mens sehen.

Soziales und Bildung

EVP, RENEW, Grüne: Diese Par-
teien betonen die Wichtigkeit 
eines europäischen Sozialpasses, 
um Arbeitsmobilität zu erleich-
tern, und fördern eine starke 
Bildungspolitik, die Europa als 
Top-Forschungsstandort positi-
onieren soll.

S&D, Linke: Sie sprechen sich 
für höhere Löhne, eine Redu-
zierung der Arbeitszeit und die 
Beendigung von Kinderarmut 
aus. Zudem befürworten sie eine 
europäische Bildungsunion und 
setzen sich für mehr Investitio-
nen in öffentliche Dienste und 
Bildung ein, um die soziale und 
grüne Transformation zu unter-
stützen.

Finanzen

EVP, RENEW, ECR: Diese Grup-
pen unterstützen eine Wahrung 
der Fiskaldisziplin und die Schaf-
fung einer Kapital- und Banken-
union, um die europäische Wirt-
schaft besser mit Finanzmitteln 
zu versorgen.

Grüne, S&D, Linke: Sie plädie-
ren für eine Lockerung der Fis-
kalpolitik zur Unterstützung der 
grünen Transformation, fordern 
strengere Regulierungen des Fi-
nanzmarktes und setzen sich für 

Zur Wahl im Europäischen 
Parlament treten an: 

• EPP – (EVP) Europäische 
Volkspartei 

• The Left – (Linke) Europäische 
Linken

• Renew Europ – Allianz der Liberalen 
und Demokraten für Europa

• European Greens – (Grüne) 
Europäische Grüne Partei

• S & D – Sozialisten und Demokraten 
Europas

• ECR – Europäische Konservativen 
und Reformisten
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die Nutzung von EZB-Mitteln 
zur Förderung staatlicher Inves-
titionen ein.

EU Spitzenkandidat:innen

Im Zentrum der Wahl stehen in 
Österreich Kanditat:innen aus 
folgenden nationalen Parteien: 
ÖVP, SPÖ, die Grünen und FPÖ, 
die sich bereit erklärt haben, für 
die vielfältigen Interessen und 
Bedürfnisse der österreichischen 
Bevölkerung auf europäischer 
Ebene einzutreten. Nach der 
Wahl in Österreich, werde sich 
die gewählten Europaparlamen-

tarier:innen  ihrer EU-weiten po-
litischen Partei angliedern. Diese 
Wahl bietet eine breite Palette 
von Perspektiven und politischen 
Richtungen, repräsentiert durch 
die verschiedenen Parteien und 
ihre Wahlprogramme, die sich 
in Schlüsselbereichen wie Wirt-
schaft, Soziales, Umwelt, Digi-
talisierung und vielen weiteren 
differenzieren. Die Europäische 
Union hat in den letzten Jahren 
vielfältige Regulierungsmaß-
nahmen gesetzt, die die Finanz-
dienstleistungen und die Versi-
cherungsbranche im weitesten 
Sinne und auch die Versiche-

rungsvermittlung – die Versiche-
rungsmakler betreffen, wie z.B. 
Retail Investment Strategy (RIS), 
Digital Operational Resilience 
Act (DORA), Sustainable Finan-
ce, Financial Data Access (FIDA), 
etc. 

Angesichts der bevorstehen-
den Wahlen zum EU-Parlament 
interessiert die Branche der Ver-
sicherungsvermittler:innen die 
grundlegende Einstellung der 
Spitzenkandidat:innen  zu The-
men, die in der Vergangenheit 
Teil von Regulierungen und Teil 
intensiver Diskussionen darüber 
waren. 
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1. Was sind Ihre Schwer-
punktthemen in den nächs-
ten fünf Jahren, bezogen 
auf die Versicherungsbran-
che, insbesondere die Ver-
sicherungsmakler:innen? 

Lena Schilling (Die Grü-
nen): „Der Klimawandel ist 
eine riesige Herausforde-
rung für den Versicherungs-
sektor. Denn die durch 
steigende Temperaturen zu-
nehmenden Katastrophen, 
Fluten und Extremwetter-
lagen führen jetzt schon zu 
erhöhten Auszahlungen. 
Außerdem steht der Sektor 
wie alle großen Investoren-
gruppen in der Pflicht, die 
eigenen Investments in Öl 
und Gas zu reduzieren. Mit 
den kürzlich beschlossenen 
Reformen bei der "Solvency 
II" müssen Versicherer erst-
mals transparente Pläne 
erarbeiten, wie sie Nachhal-
tigkeit und Übergangsrisi-
ken berücksichtigen - das 
ist ein guter erster Schritt. 
In den nächsten fünf Jah-
ren müssen weitere Schritte 
folgen, damit Versicherungs-
unternehmen die Risiken des Kli-
mawandels auch weiterhin ver-
sichern wollen und können. Das 
ist auch für Versicherungsmak-
ler:innen in Österreich extrem 
relevant, weil wir hier einfach mit 
mehr Umweltschäden rechnen 
müssen.“

Reinhold Lopatka (ÖVP): „Ne-
ben den großen Themen wie Di-
gitalisierung (InsurTechs, neue 
digitale Geschäftsmodelle) und 
Nachhaltigkeit (nachhaltige Ver-
sicherungsprodukte, Förderung 
der Integration von ESG-Kriteri-
en, Unterstützung der Versiche-
rungsbranche bei der Anpassung 
an den Klimawandel), die jeden 
Wirtschaftsbereich betreffen, 
denke ich hier auch an die The-
men der Versicherungsbildung 
(Erhöhung der Finanzkompetenz 
der Bevölkerung) und Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen 

für Versicherungsmakler (Stär-
kung der Rolle der Versicherungs-
makler als unabhängige Berater 
und Vermittler, Verbesserung des 
Zugangs zu Informationen und 
Schulungen für Makler, Verrin-
gerung des administrativen Auf-
wands für Makler).“

Harald Vilimsky (FPÖ): „Ich den-
ke, dass die Versicherungsbran-
che in den nächsten Jahren auf 
sehr viel Neuland stoßen wird, 
welches es entsprechend abzu-
decken gilt. Vor allem im Entste-
hen neuer Geschäftsmodelle und 
neuer Arbeitswelten, wie zum 
Beispiel der künstlichen Intelli-
genz, birgt vor allem der Sektor 
der Cybersicherheit potentielle 
Handlungsfelder für den Versi-
cherer. Was meinem Team und 
mir persönlich sehr wichtig ist, 
ist die Frage, ob und wie Impfge-
schädigte sowie generell Geschä-

digte der COVID-Pandemie zu 
ihrem Recht kommen und auch 
entschädigt werden können. Zu-
dem sollte man sich damit befas-
sen, wie man in Zukunft etwaige 
Impfgeschädigte in der Versiche-
rungsbranche abdecken kann.“ 

Helmut Brandstätter (NEOS): 
„Wir setzen uns für eine nach-
haltig finanzierte Altersvorsorge 
ein. Das bedeutet für Österreich 
vor allem eine Stabilisierung der 
ersten Säule mit einer Flexipensi-
on und eine Stärkung der zweiten 
und dritten Säule. Denn auch die 
Pensionen kommender Generati-
onen müssen gesichert werden. 
Bei allen Finanzprodukten und 
-dienstleistungen setzen wir uns 
für Transparenz, funktionieren-
den Wettbewerb und sinnvolle 
Digitalisierung ein. Die Vertie-
fung des EU-Binnenmarkts im 
Bereich des Kapitalmarkts ist un-

Lena Schilling (Die Grünen)
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erlässlich, damit sich Europa für 
uns alle rechnet.“

2. Dem aktuellen EU-Kommis-
sionsentwurf zur Änderung der 
Versicherungsvertriebsricht-
linie (IDD) im Rahmen der Re-
tail Investment Strategy (RIS) 
sind intensive Diskussionen 
um mögliche Vergütungsein-
schränkungen und -verbote 
vorangegangen. Der Vorschlag 
der EU-Kommission sieht nun 
ein partielles Provisionsverbot 
– konkret für die unabhängige 
Beratung – vor. 

a. Wie stehen Sie bzw. Ihre 
Fraktion inhaltlich dem Thema 
„Vermittlungsprovision“ gegen-
über? 

Lena Schilling: „Aktuell steht das 
Modell der fondsbasierten Le-
bensversicherung unter Druck. 
Ein Grund waren die gestiegenen 

Leitzinsen, die das Modell we-
niger interessant für Sparer:in-
nen machen. Ein anderer ist das 
Provisionssystem, das immer 
weniger Anklang bei den Ver-
sicherungskund:innen findet. 
Gleichzeitig lässt sich das Ver-
triebssystem nicht von einem Tag 
auf den anderen umstellen - das 
wäre kontraproduktiv, weil wir ja 
wollen, dass die Menschen sich 
gegen Risiken versichern. Daher 
sollte neben dem mittelfristigen 
Ziel einer Abschaffung der Ver-
mittlungsprovision eine Priorität 
sein, Provisionen zu begrenzen 
und besser auf die Laufzeiten von 
Versicherungsprodukten zu ver-
teilen.“

Helmut Brandstätter: „NEOS 
stehen für Transparenz und faire 
Wettbewerbsbedingungen. Ver-
mittlungsprovisionen stellen ein 
legitimes Entgelt für die Bera-

tungs- und Vermittlungsleistung 
von Versicherungsmakler:innen 
dar. Allerdings müssen Interes-
senkonflikte, die durch Vergü-
tungsmodelle entstehen können, 
transparent gemacht und best-
möglich vermieden werden. Da-
her unterstützen wir Modelle, die 
eine unabhängige und kunden-
zentrierte Beratung fördern.“

Harald Vilimsky: „Grundsätzlich 
ist diese Richtlinie wieder ein Bei-
spiel an der Regulierungswut der 
EU-Institutionen. So wird, um 
den Green Deal zu stärken, aus 
jeder Berufsspate die Nachhaltig-
keitskeule geschwungen, sodass 
in diesem konkreten Beispiel bei 
einem Versicherungsanlagepro-
dukt ein Mindestanteil in ökolo-
gisch nachhaltige Investitionen 
im Sinne der Taxonomie-Verord-
nung angelegt werden soll, ohne 
zu erwähnen, dass diese Taxo-

nomie-Verordnung Atom-
strom beinhaltet. Was die 
Vermittlungsprovision an-
geht, so sollte man auch 
unabhängige Beratungen 
entsprechend entlohnen, 
da sie ja ein Teil des Arbeits-
auftrages sind. Durchaus 
sollte man darauf achten, 
dass auch die Qualifikatio-
nen stimmen und auch im 
Sinne der Konsumenten ge-
prüft werden sollen.“  

Reinhold Lopatka: „Wir 
sind skeptisch, selbst ge-
genüber partiellen Provi-
sionsverboten. Ich bin der 
Meinung, die freie Wahl des 
Vergütungsmodells sollte 
erhalten bleiben. Kunden 
sollten selbst entscheiden 
können, ob sie eine provi-
sionsbasierte oder honor-
arbasierte Beratung wün-
schen. Wichtig ist jedoch, 
dass Kunden klar und deut-
lich über die Höhe und Art 
der Vergütung informiert 
werden. So können sie die 
verschiedenen Modelle ver-
gleichen und eine fundierte 
Entscheidung treffen.“

Helmut Brandstätter (NEOS)
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Andreas Schieder (SPÖ): „Die 
Beteiligung der Kleinanleger:in-
nen  in der EU an den Kapital-
märkten im Vergleich zu anderen 
Volkswirtschaften ist vergleichs-
weise gering, weil es den Kund:in-
nen an Vertrauen in die Ver-
mittlung von Finanzprodukten 
mangelt. Um das zu ändern, 
braucht es mehr und strengere 
Regulierungen und klare gesetz-
liche Vorgaben für eine transpa-
rente und unabhängige Beratung. 
Wir wollen einen rechtlichen 
Rahmen schaffen, damit Klein-
anleger:innen Anlageentschei-
dungen treffen können, die ihren 
Bedürfnissen und Präferenzen 
entsprechen, während sie gleich-
zeitig fair behandelt und ange-
messen geschützt werden. Die 
Praxis anreizbasierter Finanzbe-
ratung ist für Konsument:innen 
aber oft problematisch, wenn für 
die Empfehlung von Produkten 

unterschiedlich hohe Provisio-
nen gezahlt werden. Als SPÖ ste-
hen wir im EU-Parlament für ein 
vollständiges Verbot solcher An-
reize, um Kleinanleger:innen vor 
hohen und undurchsichtigen Ge-
bühren zu schützen. Ein partiel-
les Verbot von Provisionen wäre 
das absolute Minimum, um den 
derzeitigen Stand zu verbessern.“

b. Die Retail Investment Stra-
tegy sieht vor, viele Grundsät-
ze und Vorschriften im Rahmen 
von delegierten Rechtsakten zu 
regeln. Sehen Sie dadurch al-
lenfalls die Gefahr, dass durch 
viele delegierte Rechtsakte die 
demokratisch-parlamentarische 
Entscheidungsfindung unter-
graben werden könnte?

Helmut Brandstätter: „Die Rolle 
des EU-Parlaments muss struk-
turell gestärkt werden, das ist 

klar. Delegierte Rechtsakte tra-
gen zwar zu höherer Flexibilität 
und Effizienz der Gesetzgebung 
bei, sie dürfen aber nicht zu einer 
Aushöhlung des demokratischen 
Prozesses führen. Die Kontroll-
funktion der Parlamente, sowie 
die Transparenz des Gesetzge-
bungsprozesses müssen natür-
lich gewahrt bleiben.“

Lena Schilling: „Viele Themen-
bereiche der Retail Investment 
Strategy sind hochkomplex. Eine 
Ausarbeitung der Legistik im De-
tail durch die EU-Kommission ist 
sinnvoll, solange die Stoßrich-
tung politisch vorgegeben wird. 
Die Entscheidung darüber, ob 
ein delegierter oder ein Durch-
führungsrechtsakt angewendet 
werden soll, muss aber demokra-
tisch legitimiert werden. Die Rol-
le des EU-Parlaments wurde 2009 
schon einmal deutlich gestärkt 

und in diese Richtung soll 
es auch in Zukunft gehen, 
damit die EU-Gesetzgebung 
näher an die Bürger:innen 
rückt.“

Harald Vilimsky: „Ich tei-
le diese Befürchtung und 
stelle zudem fest, dass die 
EU-Kommission immer 
mehr an Kompetenzen an 
sich reißt, um vor allem 
nationale Parlamente und 
Entscheidungsträger außen 
vorzulassen. Gerade was 
die Klimaziele der EU an-
belangt, wird auf EU-Ebene 
mit sehr harten Bandagen 
gekämpft, wie im Falle der 
delegierten Rechtsakte zu 
Klima- oder Umweltzie-
len, die den Umsetzungs-
¬aufwand mit den neuen 
Umweltzielen und der zu-
sätzlich zu berück¬sichti-
genden Überarbeitung des 
Klimarechtsakts für Unter-
nehmen deutlich verschärft 
haben. Wir als FPÖ wollen 
hier einen anderen Weg ge-
hen. Mehr Kompetenzen 
für die Nationalstaaten und 
mehr Entscheidungsfrei-

Andreas Schieder (SPÖ)
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heiten für die Parlamente 
und weg von dem EU-Zen-
tralismus, der gegen den 
europäischen Wohlstand 
arbeitet.“

Reinhold Lopatka: „Ich 
sehe es durchaus kritisch, 
dass die Europäische Kom-
mission vermehrt zu de-
legierten Rechtsakten bei 
der endgültigen Ausgestal-
tung von Regulierungen 
greift. Die derzeitige Praxis 
der delegierten Rechtsakte 
birgt meiner Meinung nach 
die Gefahr eines Demokra-
tiedefizits, mangelnder 
Transparenz und Kontrol-
le. In manchen Bereichen, 
wo es tatsächlich nur mehr 
um die technische Ausge-
staltung von Normen geht 
– und für das sind dele-
gierte Rechtsakte auch ge-
dacht – macht es Sinn, sie 
auch einzusetzen. Klar ist 
aber, dass die politische 
Richtung einer Regelung in 
der Hand des Gesetzgebers 
bleiben muss und da finde 
ich schon, dass zu viele de-
legierte Rechtsakte die demo-
kratische Entscheidungsfindung 
untergraben können.“ 

Andreas Schieder: „Delegier-
te Rechtsakte machen Sinn, 
wenn es darum geht, EU-Geset-
ze schnell an notwendige Ent-
wicklungen anzupassen, gewisse 
technische Ergänzungen oder 
Änderungen vorzunehmen. Und 
nur dann. Der Versuch, damit 
EU-Regelungen im Inhalt we-
sentlich zu verändern, ist eine 
missbräuchliche Verwendung 
des Verfahrens und steht in 
undemokratischer Weise dem 
parlamentarischen Prinzip des 
ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahrens.“

3. Der Maßnahmenplan für die 
Kapitalmarktunion sieht eine 
Erleichterung bürokratischer 
Hürden und damit einfachere 
Informationen und Unterlagen 

für Kunden vor. Worin sehen Sie 
Potenzial:

a. Überregulierungen abzu-
bauen und den Administrati-
onsaufwand für Unternehmen, 
speziell für Versicherungsmak-
ler:innen zu reduzieren?

Reinhold Lopatka: „Etwa 70 Pro-
zent der Versicherungsmaklerin-
nen und Versicherungsmakler in 
Österreich sind Einzelunterneh-
mer oder Kleinstunternehmen 
mit max. 5 Mitarbeitern. Hier 
braucht es mehr Verhältnismä-
ßigkeit in der Gesetzgebung. 
Ganz wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang, dass endlich die 
Meldepflichten und aufsichts-
rechtlichen Anforderungen ver-
einfacht werden. Zudem muss 
die Digitalisierung der Prozesse 
vorangetrieben werden, um auch 
damit unnötige Bürokratie zu 
vermeiden.“

Lena Schilling: „Grundsätzlich 
vertrete ich die Ansicht, dass neue 
Rechtsvorschriften zweckmäßig 
und sinnvoll sein müssen. Die ös-
terreichische Wirtschaft, auch die 
Branche der Versicherungsmak-
ler:innen, ist im internationalen 
Vergleich besonders kleinteilig 
strukturiert. Um diese gute Ver-
sorgung zu erhalten, müssen wir 
sicherstellen, dass Regelungen 
auch von kleinen Betrieben gut 
umgesetzt werden können oder 
es entsprechende Ausnahmen 
gibt. Gleichzeitig ist es wichtig, 
unsere guten Umwelt- oder Sozi-
alstandards zu erhalten, darauf 
ist jedenfalls im Interesse aller zu 
achten. Auch den Bürger:innen 
sollen keine neuen Handlungs-
möglichkeiten auferlegt oder 
Belastungen auf diese abgewälzt 
werden. Ein gemeinsamer Bin-
nenmarkt bedeutet jedenfalls 
auch, dass wir in den 27 Mit-

Reinhold Lopatka (ÖVP)
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gliedstaaten einheitliche 
Regelungen haben, an die 
sich alle Unternehmen hal-
ten müssen. Das garantiert 
einen fairen und gerechten 
Wettbewerb und mittelfris-
tig Vorteile für alle betroffe-
nen Betriebe.“ 

Andreas Schieder: „Die 
Kapitalmarktunion ist von 
wesentlicher Bedeutung für 
das wirtschaftliche Wachs-
tum und die Wettbewerbs-
fähigkeit der EU. Nur mit 
einem gut funktionieren-
den unionsweiten Kapital-
markt können wir den grü-
nen und digitalen Wandel, 
sowie die strategische Auto-
nomie der EU stärken. Aber 
ein gemeinsamer Kapital-
markt an sich bringt noch 
kein Wirtschaftswachstum. 
Dafür braucht es Investiti-
onen in Forschung, grüne 
Infrastruktur und digitale 
Netze. Gemeinsame und 
klare EU-Regeln senken die 
gerade für Klein- und Mit-
telbetriebe oft zu hohen 
Anforderungen einer Kapital-
marktfinanzierung.“

Harald Vilimsky: „Wir sprechen 
uns gegen die Kapitalmarktunion 
aus, da sie für uns eine Notwen-
digkeit darstellt, um den über-
teuerten Green Deal und die von 
der EU-Kommission angeforderte 
dekarbonisierte Wirtschaft vo-
ranzutreiben. Es geht auf eine 
Risikoteilung, wobei wieder nur 
die Nettozahler, wie Österreich 
haften werden.   Hinsichtlich des 
Wohlstandsaufbaues sollten zu-
nächst die nationalen Regierun-
gen gefordert sein, auf ein Erstar-
ken der Eigenkapitalkultur durch 
geeignete Maßnahmen hinzuwir-
ken, sonst findet man sich wieder 
in einer Dauerstaatsalimentie-
rung.“

b. Den Versicherungskunden 
einfache und verständliche In-
formationen zukommen zu las-
sen?

Helmut Brandstätter: „Wir be-
fürworten die Bereitstellung 
von einfachen und verständli-
chen Informationen für Versi-
cherungskunden. Auch hier ist 
Transparenz zentral, gerade bei 
boomenden Bereichen wie nach-
haltigen Anlagen. Das Ziel sollte 
jedenfalls nicht immer mehr Do-
kumentspflichten sein, sondern 
klare Sprache, standardisierte 
und kompakte Informationen 
sowie möglichst gute Informati-
onen zu den Produkten je nach 
Zielgruppe. Nicht alle Kunden 
haben dasselbe Informationsbe-
dürfnis.“

Lena Schilling: „Einfache und 
verständliche Informationen 
sind essenziell für einen fairen 
Finanzmarkt. Das Basisinforma-
tionsblatt, mit dem alle Inves-
tor:innen in Europa die gleichen 
zentralen Informationen zu allen 
Fondsprodukten erhalten, war 

da eine kleine Revolution. Aber 
ich glaube, wir können bei der 
Vergleichbarkeit der Produkte in 
Bezug auf Risiken - und vor allem 
Nachhaltigkeitsrisiken - noch 
mehr Transparenz herstellen. 
Das wird bei der Umsetzung der 
EU-Taxonomie noch eine große 
Herausforderung.“

Reinhold Lopatka: „Hier wür-
de ich auf drei Maßnahmen zu-
rückgreifen: Verwendung klarer 
und verständlicher Sprache in 
allen Dokumenten und Informa-
tionen, Entwicklung von stan-
dardisierten Produktinformati-
onsblättern und Förderung von 
Online-Tools und Vergleichspor-
talen.“

c. Sind Sie dafür, neue Gesetze-
sinitiativen am Ende eines Ge-
setzgebungsverfahrens einem 
Proportionalitätstest für KMUs 
zu unterziehen?

Harald Vilimsky (FPÖ)
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Lena Schilling: „Ich halte es für 
unerlässlich, dass Unternehmen 
die Gesetze und Auflagen erfül-
len können. In Österreich ist die 
Wirtschaft besonders kleinteilig 
strukturiert. Zum Erhalt unserer 
Betriebe und der breiten Versor-
gung im Land ist dieses Thema 
für uns in Österreich im europä-
ischen Vergleich besonders wich-
tig. Gleichzeitig sind jedenfalls 
gewisse Umweltstandards zu er-
füllen bzw. auf Menschenrechte 
zu achten. Die Grünen setzen 
sich dafür ein, KMUs bei der Ein-
haltung dieser notwendigen Ge-
setze besonders zu unterstützen 
bzw. auch geeignete Übergangs-
fristen vorzusehen. Ein standar-
disierter Proportionalitätstest 
für KMUs kann bei der Beurtei-
lung der erforderlichen Begleit-
maßnahmen hilfreich sein. Aller-
dings darf ein solcher Test nicht 
zum Aushebeln wichtiger Geset-
ze herangezogen werden. Nicht 
zuletzt können gerade solche Ge-
setze die heimischen KMUs vor 
unfairem Wettbewerb mit Un-
ternehmen außerhalb Europas 
schützen.“

Helmut Brandstätter: „Das Ziel 
muss sein: „Think small first“. 
Wir dürfen gerade kleine Unter-
nehmen und Selbständige nicht 
mit Regulierung überfordern. 
NEOS unterstützen die Idee ei-
nes Proportionalitätstests für 
KMUs am Ende eines Gesetzge-
bungsverfahrens daher, um si-
cherzustellen, dass neue Gesetze 
nicht unnötig belastend für klei-
nere Unternehmen sind. Auch 
eine automatische Überprü-
fung von Regulierungen (Sun-
set-Klausel) fänden wir wichtig.“ 

Reinhold Lopatka: „Also grund-
sätzlich gäbe es den KMU-Test 
bereits am Beginn des Gesetzge-
bungsprozesses, aber die Kom-
mission muss ihn auch konse-
quent anwenden. Dafür werde 
ich mich auch einsetzen. Ich bin 
aber überzeugt, dass der neu in-
stallierte KMU-Beauftragte in 
der Europäischen Kommission 

noch einmal ganz genau auf die 
Auswirkungen künftiger Gesetz-
gebung auf KMUs schauen wird. 
Seine Bestellung ist wichtig und 
schon lange überfällig.“ 

4. Die Versicherungsbranche 
einerseits und das Bankenwe-
sen andererseits werden trotz 
aller strukturellen, inhaltlichen 
und sektoralen Unterschiede 
oftmals unter dem Begriff Fi-
nanzsystem zusammengefasst. 
Es gibt Überlegungen die An-
zahl der parlamentarischen 
Ausschüsse auf EU-Ebene zu 
reduzieren, wodurch aus unse-
rer Sicht die Gefahr besteht, Be-
sonderheiten und Spezifika des 
Versicherungssektors, unseres 
Sektors, nicht mehr berücksich-
tigt werden können. Wie stehen 
Sie dazu? 

Reinhold Lopatka: „Momentan 
wird sehr viel darüber disku-
tiert, was die Aufgaben der zu-
künftigen Ausschüsse betrifft. 
Es ist aber noch nichts final be-
schlossen. Es wird also abzuwar-
ten sein, was wirklich dann prä-
sentiert wird. Für mich ist aber 
klar, dass die Besonderheiten 
des Versicherungssektors unbe-
dingt weiterhin vollumfänglich 
berücksichtigt werden müssen.“ 

Harald Vilimsky: „Als FPÖ spre-
chen wir uns grundsätzlich für 
das Prinzip „Weniger ist Mehr“ 
auf der EU-Ebene aus. So fordern 
wir unter anderem eine Halbie-
rung von Parlament und Kom-
mission und eine Entbürokrati-
sierungsmaßnahme, damit man 
endlich die notwendigen Einspa-
rungen bei den EU-Institutionen 
vornimmt, die schon seit sehr 
langer Zeit nötig sind. Zudem 
ist die Zahl an Ausschüssen (mo-
mentan liegen wir bei 31 Aus-
schüssen samt Sonderausschüs-
sen) und Themen, gerade für den 
Verbraucher bzw. für den Bürger, 
mehr als nur unübersichtlich. 
Ich bin überzeugt, dass sich hier 
vieles auch auf nationaler Ebene 
deutlich besser regeln lässt und 

man vieles in Kooperation mit 
den anderen Staaten entspre-
chend harmonisieren kann.“ 

Helmut Brandstätter: „Spezial-
wissen und branchenbezogene 
Fachexpertise sind extrem wich-
tig für den Gesetzgebungspro-
zess, gerade in einem Arbeitspar-
lament wie dem EU-Parlament. 
Wir stehen daher einer Reduzie-
rung der parlamentarischen Aus-
schüsse auf EU-Ebene kritisch 
gegenüber. Es ist wichtig, dass 
die jeweiligen Branchen durch 
entsprechende Expertise und fo-
kussierte Ausschüsse angemes-
sen repräsentiert werden. Gewis-
se Synergieeffekte mögen zwar 
bestehen, allerdings muss man 
sich das im Detail anschauen. Es 
darf jedenfalls nicht zu einem 
Verlust der Qualität der Gesetze 
kommen.“ 

Lena Schilling: „Aktuell gibt es 
20 parlamentarische Ausschüsse 
mit 25 bis 88 EU-Abgeordneten, 
die die politische Zusammenset-
zung des Plenums widerspiegeln. 
Europäische Abgeordnete haben 
eine Reform der Struktur der 
Ausschüsse angeregt, einerseits, 
um klare Zuständigkeiten zu 
schaffen (derzeit fallen gewisse 
Materien in den Zuständigkeits-
bereich mehrerer Ausschüsse) 
und gleichzeitig die Arbeitsbe-
lastung zu reduzieren. Die letzte 
Reform der Organisation ist 20 
Jahre her und aktuell ist noch 
unklar, ob und wenn ja, wann 
die angesprochene Reform über-
haupt stattfinden wird. 

Meiner Ansicht nach muss je-
denfalls die Qualität der Arbeit 
gewährleistet bleiben, es gilt das 
Motto "Qualität vor Quantität". 
Denn die Anzahl der Ausschüsse 
ist nicht ein Indiz für die Qualität 
der dort gefassten Entscheidun-
gen. So tritt auch der Rat der EU 
in nur 10 Formationen auf und 
die Qualität der Entscheidun-
gen wird hier nicht angezweifelt. 
Eine Neuregelung mit eindeuti-
gen Zuständigkeiten erscheint 
allerdings sinnvoll.“
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Die von Ihnen im Artikel von 
BIPAR dargelegten Mängel im 
RIS-Vorschlag bezüglich Sub-
sidiarität, Verhältnismäßigkeit 
und Ihre Bedenken bezüglich 
Vereinbarkeit mit der Dienst-
leistungs- und Niederlassungs-
freiheit werden von großen Tei-
len der Versicherungsbranche 
geteilt. Müssten diese Mängel - 
Ihrer Meinung nach - nicht auch 
der Kommission auffallen? Oder 
werden sie unter Umständen 
bewusst in Kauf genommen?

Karel van Hulle: Wie die Kom-
mission in der Begründung des 
RIS-Vorschlags betont, ist ihre 
Strategie für Kleinanleger:in-
neninvestitionen in Europa Teil 
des neuen Aktionsplans für die 
Kapitalmarktunion, der im Sep-
tember 2020 angenommen wur-
de. Der Rat und das Europäische 
Parlament haben diesen Aktions-
plan gebilligt. Mit ihrer Strategie 
will die Kommission unter ande-
rem Mängel bei der Herstellung 
und dem Vertrieb von Anlagepro-
dukten angehen, die mit Interes-
senkonflikten verbunden sind, 
die sich aus der Zahlung von An-
reizen zwischen Produktherstel-
ler:innen und Vertreiber:innen 
ergeben können, sowie Situatio-
nen angehen, wobei Anlagepro-
dukte ungerechtfertigt hohe Kos-
ten enthalten und daher dem:der 
Kleinanleger:in nicht immer ein 
günstiges Preis-Leistungs-Ver-
hältnis (Value-for-money) bie-
ten.

Obwohl sich das RIS in ers-
ter Linie mit dem Vertrieb von 
Anlageprodukten befasst, geht 
aus im Auftrag der Kommission 
durchgeführten Studien und aus 
den von der EIOPA veröffent-
lichten Berichten hervor, dass es 
auch Probleme beim Vertrieb von 

Versicherungsprodukten gibt, 
insbesondere beim Vertrieb von 
verpackten Anlageprodukten für 
Kleinanleger:innen und Versiche-
rungsanlageprodukten (PRIIPs). 

Die Kommission wollte sicher-
stellen, dass die Vorschriften für 
den Vertrieb von Anlageproduk-
ten für Kleinanleger:innen in 
allen einschlägigen Rechtsinst-
rumenten kohärent sind. Gleich-
zeitig war es dem für Finanz-
dienstleistungen zuständigen 
Kommissar ein großes Anliegen, 
den RIS-Vorschlag im Mai 2023 
vorzulegen, damit er noch vor 
den Europawahlen im Juni 2024 
von den gesetzgebenden Orga-
nen (co-legislators) angenommen 
werden konnte.

Ich glaube, das war ein Feh-
ler. Der Eifer, den RIS-Vorschlag 

rechtzeitig vor den Europawahlen 
vorzulegen, und das Zielstreben, 
einen kohärenten Ansatz in allen 
Bereichen der Finanzdienstleis-
tungen zu verfolgen, implizierten 
automatisch, dass einige Kürzun-
gen in der von der Kommission 
im Jahr 2015 angenommenen 
Agenda für bessere Rechtsetzung 
vorgenommen werden mussten. 

Die Beachtung der Grundsätze 
der besseren Rechtsetzung sowie 
der Grundsätze der Subsidiari-
tät und der Verhältnismäßigkeit 
hätte eine gründlichere Unter-
suchung aller im RIS-Vorschlag 
behandelten Fragen erfordert, 
einschließlich der Fragen der Ver-
gütung und der Auswirkungen 
der neuen Vorschriften in Nich-
tinvestitionsbereichen wie der 
Nichtlebensversicherung. 

Kritische Analyse der Retail Investment 
Strategy

In einem ausführlichen Artikel legte Professor Karel 
Van Hulle, ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter der 

Europäischen Kommission und „Vater von Solvency II“, 
seine Meinung zum Vorschlag der Retail Investment 

Strategy (RIS) dar. Für ihn sind die Vorschläge 
der RIS, insbesondere die Art der Vergütung 
von Finanzvermittler:innen betreffend, nicht 

gerechtfertigt. Das gilt besonders für das teilweise 
Verbot von Provisionen, welches - ihm zufolge - der 

Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Europäischer 
Union und Mitgliedstaaten (Subsidiaritätsprinzip) 

und auch dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit 
widerspricht.

Prof. Van Hulle weist zudem darauf hin, dass in den 
Erläuterungen zum Vorschlag der RIS die Erklärungen 

der Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit äußerst kurz ausgefallen 

sind. Zudem wirft er die Frage auf, ob das geforderte 
teilweise Provisionsverbot nicht den zwei der 

Grundfreiheiten der EU, nämlich der Dienstleistungs- 
und Niederlassungsfreiheit, widerspricht, wie es 

auch Prof. Jaeger, Universität Wien, in seinem vom 
Fachverband der Versicherungsmakler beauftragten 

Gutachten darlegt.
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Die Kommission hätte auch 
erkennen müssen, dass es für 
die beiden gesetzgebenden Or-
gane praktisch unmöglich war, 
diesen Vorschlag vor den Eu-
ropawahlen zu verabschieden. 
Es ist unfair gegenüber den In-
teressenträger:innen, den ge-
setzgebenden Organen einen 
so wichtigen Vorschlag vorzu-
legen, ohne eine gründliche 
Analyse seiner Auswirkungen 
durchzuführen. Für die Inte-
ressenträger:innen bedeutet 
dies, dass es zweifelhaft ist, ob 
die im RIS-Vorschlag enthalte-
nen Lösungen ordnungsgemäß 
recherchiert wurden. Die ge-
setzgebenden Organe stehen 
vor der Schwierigkeit, dass die 
endgültigen Entscheidungen 
über das RIS von einem neuen 

Europäischen Parlament getrof-
fen werden müssen, das höchst-
wahrscheinlich eine ganz andere 
Zusammensetzung haben wird.

Die RIS ist als horizontale 
Richtlinie angelegt. Das be-
deutet einerseits, dass sich die 
Vermittlung von Wertpapieren 
und die Versicherungsvermitt-
lung weitgehend angleichen 
sollen und dass andererseits 
auch für Nichtlebensversiche-
rungsprodukte ähnlich strenge 
Regeln gelten sollen. So sollen 
beispielsweise die allgemeinen 
IDD - Regelungen zum The-
ma Best Interest infolge der 
Kleinanleger:innen-Strategie 
adaptiert werden. Warum wird 
dieser Ansatz gewählt, obwohl 
Versicherungsprodukte einen 

völlig anderen Zweck als Anla-
geprodukte verfolgen?

van Hulle: Nichtlebensversiche-
rungsprodukte sind keine An-
lageprodukte und sollten daher 
nicht in einer Strategie behandelt 
werden, die sich mit Anlagepro-
dukten befasst. Das Problem bei 
horizontalen Rechtsvorschriften 
ist, dass die Gefahr besteht, dass 
die Besonderheiten der verschie-
denen Sektoren, die von den 
Rechtsvorschriften erfasst wer-
den, nicht angemessen berück-
sichtigt werden. 
In der Vergangenheit wurden 
Rechtsvorschriften über Finanz-
dienstleistungen auf sektoraler 
Ebene erlassen: Bankenregulie-
rung, Versicherungsregulierung, 
Regulierung von Investment-
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fonds und ihre Verwalter:innen. 
Es war Kommissar McCreevy 
(Kommissar für Finanzdienst-
leistungen in 2004-2010), der 
die Idee hatte, die EU-Rechtsvor-
schriften im Anlagebereich ein-
heitlich zu gestalten. Sie führte 
zur Verabschiedung der komple-
xen MiFiD- und PRIIPs-Rechts-
vorschriften. Da der Fokus bei 
diesen horizontalen Rechtsvor-
schriften immer auf Bank- und 
Wertpapierdienstleistungen lag, 
war es schwierig, eine angemes-
sene Behandlung der Besonder-
heiten von Versicherungen zu 
gewährleisten.

Es gibt zwar gute Argumen-
te dafür, Lebensversicherungs-
produkte als Anlageprodukte zu 
betrachten und eine kohärente 
Behandlung mit anderen Anla-
geprodukten zu gewährleisten, 
aber es ist falsch, Nichtlebensver-
sicherungsprodukte genauso zu 
behandeln wie Anlageprodukte.

Richtig ist, dass wir auch Nicht-
lebensversicherungen brauchen, 
die ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis (value-for-money) bieten. 
Die Art und Weise, wie dies er-
reicht werden sollte, ist jedoch 
unterschiedlich, da sich die Art 
und das Ziel dieser Produkte von 
Anlageprodukten unterscheiden.

Die IDD ist noch nicht lange in 
Kraft und wurde erst vor Kur-
zem in allen Mitgliedstaaten 
umgesetzt. Warum wartet man 
nicht ab, bis man ihre Wirkung 
in der Praxis feststellen kann, 
sondern überlegt sich jetzt 
schon neue Regularien für die 
Branche?

van Hulle: Wenn es eine Sache 
gibt, die ich als ehemaliger Re-
gulierer gelernt habe, dann ist 
es, dass ein Regulierer beschei-
den sein sollte. Die Regulierung 
sollte mit Vorsicht gehandhabt 
werden. Vor der Änderung von 
Rechtsvorschriften ist es wichtig, 
ihre Auswirkungen über mehrere 
Jahre hinwegzusehen.

Die Regulierungsbehörden 
vergessen manchmal, dass die 

neu von ihnen verfassten Regeln 
nicht sofort in der Praxis ange-
wendet werden. Bei der Regulie-
rung geht es um Menschen. Die 
Personen, die unter die neuen 
Regeln fallen, müssen sich mit 
diesen Regeln vertraut machen. 
Das braucht Zeit. Denn es erfor-
dert oft ein Umdenken im Mind-
set. Dies gilt auch für Aufsichts-
behörden. Es ist einfacher, das 
Gesetz zu ändern, als die Denk-
weise der Menschen zu ändern. 
Es ist daher falsch, Rechtsvor-
schriften zu häufig zu ändern. 

Meines Erachtens braucht 
man mindestens fünf Jahre 
Anwendung der Vorschriften, 
bevor man über eine Änderung 
dieser Vorschriften nachdenken 
kann.

Würden Ihrer Meinung nach 
die Regelungen der IDD aus-
reichen, um Kleinanleger aus-
reichend zu schützen? Welche 
anderen adäquaten und gelin-
deren Möglichkeiten gäbe es?

van Hulle: Einer der Gründe, 
warum die IDD ein spezielles 
Kapitel über Versicherungs-
anlageprodukte (Kapitel VI) 
enthält, ist, dass andere und 
strengere Regeln (inspiriert von 
MiFiD) für diejenigen Versiche-
rungsprodukte als angemes-
sen erachtet wurden, die große 
Ähnlichkeit mit anderen Anla-
geprodukten aufweisen. 

Um gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen zu gewährleisten, 
wurde es als angemessen erach-
tet, alle Anlageprodukte in ähn-
licher Weise zu behandeln. Aber 
Versicherungen unterscheiden 
sich von Investitionen. Bei der 
Versicherung geht es darum, Ri-
siken von Privatpersonen, Orga-
nisationen oder Unternehmen 
auf ein Versicherungsunterneh-
men zu übertragen, das diese Ri-
siken steuert.

Dies ist in der heutigen ris-
kanten Welt äußerst wichtig. 
Der Beitrag von Versicherungen 
für die Gesellschaft wird aber oft 
unterschätzt, weil die meisten 

Menschen (außerhalb der Versi-
cherungsbranche) nicht verste-
hen, wie Versicherungen funkti-
onieren. 

Wir stehen vor einer zuneh-
menden Lücke im Versicherungs-
schutz. Die EIOPA hat eine Rei-
he von Berichten veröffentlicht, 
in denen die Gründe aufgezeigt 
werden, warum Menschen keine 
Versicherungen abschließen oder 
warum Versicherer nicht die rich-
tigen Produkte anbieten.

Diese Analyse in Verbindung 
mit der Idee, Benchmarks fest-
zulegen, um sicherzustellen, 
dass Versicherungsprodukte ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis (value-for-money) bieten, ist 
eine wesentliche Grundlage für 
den Aufbau eines Modells, das 
die derzeitige Situation verbes-
sern kann, in der viele Menschen 
nicht den Schutz erhalten, den 
sie verdienen.

Den Versicherungsvermitt-
ler:innen kommt dabei eine we-
sentliche Rolle zu. Sie kennen die 
Probleme und sind nah dran an 
den Versicherungsnehmer:innen. 
Viele innovative Versicherungs-
lösungen haben ihren Ursprung 
in Vorschlägen von Versiche-
rungsvermittler:innen.

Wenn wir die Lücke im Versi-
cherungsschutz schließen und 
die Versicherungsnehmer:innen 
besser schützen wollen, müssen 
wir eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der Versicherungs-
wirtschaft, den Versicherungs-
vermittler:innen und der Ver-
sicherungsaufsicht aufbauen, 
möglicherweise in Kombination 
mit öffentlich-privaten Partner-
schaftslösungen.

Mein Rat wäre daher: Erst 
nachdenken, dann handeln. Wir 
sollten versuchen, ein neues Mo-
dell in einem Bottom-up- und 
nicht in einem Top-down-Ansatz 
aufzubauen. Sobald wir wissen, 
was wir wollen und wie es getan 
werden kann, können wir anfan-
gen, über eine Änderung der Re-
geln nachzudenken. 

Danke für das Gespräch.
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Rückblick 2023
Ein Rekordjahr für die Rechtsservice- und 

SchlichtungsstelleIm Jahr 2023 setzte die Rechts-
service- und Schlichtungsstel-
le (RSS) des Fachverbandes der 
Versicherungsmakler:innen und 
Berater:innen in Versicherungs-
angelegenheiten ihre erfolgreiche 
Arbeit fort. Im nunmehr 17. Jahr 
ihres Bestehens hat die RSS eine 
Rekordzahl an Fällen abgeschlos-
sen, was die Effizienzsteigerungs-
maßnahmen, die Ende 2022 ein-
geführt wurden, widerspiegeln. 
Dr. Gerhard Hellwagner und 
Dr. Ilse Huber, Vorsitzende der 
Schlichtungskommission: „Der 
Einsatz der beratenden Mitglie-
der der Schlichtungskommission 
war vorbildlich, die Empfehlun-
gen der Schlichtungskommission 
ergingen nach intensiver Prüfung 
der vorbereitenden Entwürfe 
durch die beratenden Mitglieder, 
teilweise im Umlaufwege, teils in 
hybrid abgehaltenen Sitzungen.

Für deren ehrenamtliche Mit-
arbeit, die in der Lektüre und 
Prüfung der Fälle mitunter meh-
rere Stunden umfasst, möchten 
wir den beratenden Mitgliedern 
herzlich danken.

Die hohe fachliche Qualität der 
Empfehlungen ist uns ein großes 
Anliegen, gemeinsam mit der Ge-
schäftsstelle arbeiten wir 
laufend an Verbesserungen, 
um den größten Teil der 
Schlichtungsfälle innerhalb 
von drei Monaten zum Ab-
schluss zu bringen.

Als besondere Auszeich-
nung für das hohe fachliche 
Niveau der Schlichtungs-
kommission ist zu betrach-
ten, dass für die Versiche-
rungswirtschaft besonders 
verwertbare Empfehlungen 
von ihr in der Zeitschrift 
für Versicherungsrecht ver-
öffentlicht werden.“

Insgesamt wurden seit 
der Einrichtung der Rechts-
service- und Schlichtungs-

stelle 1.214 Schlichtungsanträge 
gestellt, davon wurden 1.174 
Fälle bis zum 31.12.2023 abge-
schlossen. 

Wichtige Statistiken und 
Erkenntnisse aus 2023

Im Jahr 2023 wurden 97 neue 
Schlichtungsanträge eingereicht, 
während 132 Fälle erledigt wer-
den konnten.  Die Mehrzahl der 
eingebrachten Fälle, nämlich 81 
(83,5%) betraf - wie bereits in 
den Vorjahren - Deckungsstrei-
tigkeiten zwischen Versiche-
rungsnehmer:innen und deren 
Versicherungsmakler:innen als 
Antragsteller:innenvertreter:in-
nen einerseits und den Versi-
cherern andererseits. Zwei ein-
gebrachte Schlichtungsanträge 
betrafen Streitigkeiten zwischen 
Versicherungsmakler:innen und 
Versicherer (2,1%). Bei vierzehn 
Anträgen gab es andere Fallkon-
stellationen, die vielfach zur Un-
zuständigkeit der Schlichtungs-
kommission führten (14,4%).  

Die Schlichtungsanträge kamen 
aus allen Bundesländern, mit ei-
ner Überrepräsentation aus Nie-
derösterreich und Kärnten.

Ein zunehmender Trend 
bei Schlichtungsfällen aus der 
Rechtsschutzversicherung wurde 
beobachtet, mehr als 40 Prozent 
aller Fälle betrafen diese Sparte. 
Die Eigenheimversicherung samt 
den darin enthaltenen Sparten 
steht dahinter beständig auf 
Platz 2. Ebenfalls regelmäßig 
vertreten sind Fälle aus diversen 
betrieblichen Versicherungen (18 
Anträge, davon 9 Betriebs-Haft-
pflicht).

Bei den 132 erledigten Fäl-
len, wurden 119 Fälle durch die 
Schlichtungskommission in ins-
gesamt 12 Sitzungen behandelt. 
13 Schlichtungsanträge wurden 
vor der Sitzung zurückgezogen 
(6x nach vergleichsweiser Lö-
sung, 5x um einer Zurückweisung 
wegen Unzuständigkeit zuvorzu-
kommen, 2x wegen offenbarer 
inhaltlicher Aussichtslosigkeit 
des Schlichtungsantrags). Zu den 

Dr. Ilse Huber und Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner
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102 Schlichtungsanträgen ergingen 74 
Empfehlungen (35x pro Versicherungs-
nehmer, 37x pro Versicherer, 2x teilwei-
ser Zuspruch), bei 28 Fällen wurde keine 
Empfehlung ausgesprochen. 

Die Rechtsservice- und Schlichtungs-
stelle (RSS) veröffentlicht gemeinsam 
mit dem Fachverband einen monatlichen 
RSS-/Versicherungsrechts-Newsletter. 
Dieser wird an alle Fachgruppen zur Wei-
terleitung an ihre Mitglieder ausgegeben 
und beinhaltet aktuelle Judikate zu ver-
sicherungs- und vermittlerrelevanten 
Themen.  Die gesammelten Empfehlun-
gen der Rechtsservice- und Schlichtungs-
stelle sind im Volltext anonymisiert samt 
Leitsätzen auf der Webseite des Fachver-
bandes sowie in der Rechtsdatenbank 
des Manz Verlages abrufbar. Seit Jänner 
2019 erscheinen über den Einzelfall hin-
ausreichende, für die gesamte Versiche-
rungswirtschaft verwertbare Empfeh-
lungen der Schlichtungskommission in 
der im Linde-Verlag verlegten Zeitschrift 
für Versicherungsrecht (ZVers).

Ausblick

Die steigenden Fallzahlen der letzten 
Jahre belegen die zunehmende Akzep-
tanz der RSS unter Maklern, wobei die 
Zahl der Schlichtungsanträge aktuell 
stabil ist, trotz gewisser Schwankun-
gen. Die Zusammenarbeit mit der Ver-
sicherungswirtschaft zeigt jedoch Ver-
besserungspotenzial. Während einige 
Rechtsschutzversicherer die Einbindung 
der RSS bei Streitfällen fördern, lehnen 
andere Versicherer die Teilnahme an 
Schlichtungsverfahren grundsätzlich ab. 
Die Unterstützung durch Makler:innen-
funktionär:innen bleibt essenziell, um 
die Versicherungswirtschaft von der Be-
deutung einer kompetenten Streitbeile-
gungsstelle für das Vertrauensverhältnis 
zwischen den Parteien zu überzeugen.

Darüber hinaus bereichert die Ko-
operation mit der Volksanwaltschaft 
die Arbeit der Schlichtungskommission, 
insbesondere im Bereich der Verhinde-
rung von Altersdiskriminierung. Die RSS 
wird auch zukünftig darauf hinwirken, 
in nicht zuständigen Fällen, die Kund:in-
nen hinsichtlich alternativer Streitbeile-
gungseinrichtungen im In- und Ausland 
zu beraten und mit diesen zusammenzu-
arbeiten, um eine friedliche Streitbeile-
gung zu fördern.
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Neujahrsempfang 
Am 6.2. lud die Wirtschaftskammer Steiermark 

- Fachgruppe der Versicherungsmakler – zum 
traditionellen Neujahrsempfang in die Aula der Alten 

Universität Graz. 

Mehr als 200 Gäste waren, ge-
kommen und Gunther Riedl-
sperger, seit März 2000 Fach-
gruppenobmann der steirischen 
Versicherungsmakler konnte 
zahlreiche Ehrengäste aus Wirt-
schaft, Politik und Universität 
begrüßen.

 Der Fachgruppenobmann 
Gunther Riedlsperger hob die 
Bedeutung der Zusammenarbeit 
und des Engagements innerhalb 
der Branche hervor, dankte ins-
besondere den jüngeren Kollegen, 
welche neu in den Fachgruppen-
ausschuss kooptiert wurden und 
seinem Stellvertreter Herbert 
Schrefl, der sich mit Anfang März 
in den Ruhestand verabschie-
det hat. Schrefl trug maßgeblich 
zur PR- und Marketingarbeit der 
Branche bei, und das nicht nur in 
der Steiermark, sondern auch auf 
nationaler Ebene. Seine kreati-
ven Konzepte führten zu bedeu-
tenden Werbeunterstützungen 
für die Mitglieder.

Besonders erfreut zeigte sich 
Riedlsperger über die beiden Re-
ferenten des Abends, Generaldi-
rektor Klaus Scheitegel (Grazer 
Wechselseitige), Vize-
präsident des Versiche-
rungsverbandes Ös-
terreich und Stephan 
Korinek, den Leiter 
der Versicherungsauf-
sichtsbehörde in der 
FMA.

Stephan Korinek 
sprach über die Schwer-
punkte der Versiche-
rungsaufsicht im Jahr 
2024 und lobte die 
Stabilität der Versi-
cherungswirtschaft in 
weltweit unsicheren 
Zeiten. Die österreichi-
schen Versicherungs-
nehmer können sich 
absolut sicher sein, dass 
die Versicherungswirt-

schaft ihre Leistungsversprechen 
erfüllen können – nicht  nur jetzt 
sondern auch in Zukunft. Eben-
falls lobte Korinek die Einhal-
tung sämtlicher Vorschriften und 
unterstrich das traditionell gute 
Klima der Zusammenarbeit zwi-
schen der Wirtschaft 
und der Wirtschafts-
aufsichtsbehörde.

Klaus Scheitegel, lob-
te die intensive Zusam-
menarbeit der GRAWE 
mit den steirischen Ver-
sicherungsmaklern und 
ging auf einige aktuelle 
Themen hinsichtlich 
der Risikovorsorge ein. 
Besonders wichtig sei 
ihm, dass im nächsten 
Regierungsprogramm 
die Einführung einer 
verpflichtenden Kata-
strophendeckung für 
Hochwasser, Über-

schwemmung oder Erdbeben vor-
handen sei. Weltweit und auch in 
Österreich steigen diese Schäden 
und besonders in Kärnten, Slo-
wenien und der Steiermark hätte 
man dies besonders im abgelau-
fenen Jahr gebraucht. 

Gunther Riedlsperger,  Stephan Korinek und Klaus Scheitegel 

Kurt Egger
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Das war der IDD-Day 2024!
IDD-Day - der gemeinsame Weiterbildungstag 

für die Vorarlberger Versicherungsmakler:innen, 
Versicherungsagent:innen und 

Finanzdienstleister:innen, hat erneut seine Relevanz 
unter Beweis gestellt. 

Über 200 Teilnehmer:innen sind 
der Einladung gefolgt. Die brei-
te thematische Abdeckung und 
die qualifizierten Referenten 
sorgten für einen abwechslungs-
reichen und lehrreichen Tag im 
Kulturhaus in Dornbirn. 

Im ersten Vortrag erhielten 
die Teilnehmer:innen von Ma-
ximilian Bösch von der SVS der 
Landesstelle Vorarlberg einen 
umfassenden Einblick in die ak-
tuellen Gesetzesbestimmungen 
des gesetzlichen Versicherungs-
schutzes für Gewerbetreibende. 

Mag. Alexander Meixner, Vor-
stand des ÖVM referierte im 
zweiten Vortrag über die neues-
ten Entwicklungen in der Recht-
sprechung bezüglich Er- und 
Ablebensversicherungen. Dabei 
erhielten die Branchenkolleg:in-
nen wertvolle Einsichten, um 
ihre Beratungsdienst-
leistungen noch besser 
auf die Bedürfnisse der 
Kunden abstimmen zu 
können. 

Der dritte Vortrag 
widmete sich einem 
sensiblen Thema – der 
Berufsunfähigkeit auf-
grund von chronischen 
und psychischen Er-
krankungen. Maleen 
Goldschald vom Verein 
ChronischKrank Ös-
terreich beleuchtete 
dabei die Perspektiven 
der Betroffenen, um 
den Teilnehmer:innen 
ein tieferes Verständ-
nis für die Herausfor-

derungen dieser Situation zu 
vermitteln. Abschließend zeigte 
Florian Staudinger von HDI die 
Arbeitswertsicherung und die 
Wichtigkeit einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung eindrück-
lich auf.

Die Möglichkeit zum persönli-
chen Austausch und Networking 
beim get-together am Morgen 
und während den Pausen ver-
stärkte die positive Atmosphäre 
des IDD-Days. Die Veranstal-
tung ermöglichte es den Teilneh-
mer:innen, Kontakte zu knüp-
fen, Erfahrungen auszutauschen 

und ihre beruflichen Netzwerke 
zu erweitern. "Insgesamt war 
der IDD-Day 2024 ein großer 
Erfolg und bestätigte die Bedeu-
tung dieser Veranstaltung als 
fester Bestandteil im Weiterbil-
dungskalender der Vorarlberger 
Versicherungsmakler:innen. Wir 
freuen uns bereits auf die Fort-
setzung dieser erfolgreichen, 
branchenübergreifenden Koope-
ration im Jahr 2025 und darauf, 
auch in Zukunft gemeinsam die 
Herausforderungen der Branche 
anzugehen", betont Fachgrup-
penobmann Michael Selb.

In seinen Grußworten verwies 
Nationalabgeordneter Kurt Egger 
auf die zahlreichen Erfolge der 
Bundesregierung, beispielsweise 
im Zusammenhang mit der Ab-

schaffung der kalten Progression, 
der Senkung von Steuersätzen 
und der deutlichen Erhöhungen 
der Einkommen für Pensionisten 
und unselbständig Erwerbstäti-

ge. Der 23. Neujahrsempfang der 
Branche klang erst gegen Mitter-
nacht aus, begleitet von Musik 
und angeregtem Austausch unter 
den Teilnehmenden.
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Netzwerken als Schwerpunkt
Fachgruppenobmann Martin J.Wienerroither 
zog bei traditionellem Neujahrsempfang der 

Niederösterreichischen Versicherungsmakler:innen 
Bilanz über das erfolgreiche Jahr 2023. 

Gemeinsam mit seinem Team 
präsentierte er die drei wesentli-
chen Meilensteine, die verwirk-
licht wurden. 

In seinen Eröffnungsworten 
betonte WKNÖ Präsident Wolf-
gang Ecker: „Die Versicherungs-
branche nimmt einen wichtigen 
Stellenwert im Unternehmens-
umfeld ein, da sie vor vielfältigen 
Risiken schützen kann. Gerade 
als unabhängige Expert:innen in 
sämtlichen Versicherungsfragen 
sind die Versicherungsmakler:in-
nen und Berater:innen die ers-
ten Ansprechpartner:innen für 
die Betriebe. So können unsere 
Unternehmer:innen jeden Tag 
aufs Neue Innovationskraft, Kre-
ativität, Unternehmergeist und 
außerordentliches Engagement 
zeigen, abgesichert durch die täg-
liche Arbeit in der Versicherungs-
branche.“ Fachgruppenobmann 
Martin J. Wienerroither beton-
te beim Neujahrsempfang im 
Klangspiel in St. Pölten: „Ich en-
gagiere mich in der Wirtschafts-
kammer, weil ich etwas bewegen 
möchte. Mit meiner langjährigen 
Erfahrung in der Branche als Un-
ternehmer habe ich umfassendes 
Know-how, das ich einbringe.“ 

Die Schwerpunkte

Ausschuss-Verjüngung: Obmann 
Wienerroither ist überzeugt, 
dass Erfolg aus der gemeinsa-
men Arbeit in einem aktiven 
Team entsteht, sowohl in der 
Privatwirtschaft als auch in ei-
ner Fachorganisation. Daher war 
es ihm ein Anliegen, den Fach-
gruppenausschuss zu verjüngen. 
Aus seiner Sicht entsteht die er-
folgreichste Kombination, wenn 
erfahrene Makler:innen mit am-
bitionierten jungen Kolleg:innen 
zusammenarbeiten. Die Einen 
profitieren von wertvollem Wis-
sen, die anderen von neuen Im-
pulsen und Ideen. Frischen Wind 
in den Ausschuss bringen nun 
Birgit Wieser, Rudolf Balázs, Pe-
ter Pfeiffer-Vogl und Marc Zick-
bauer.  

Leistbare Aus- und Weiter-
bildung: Ein weiteres wichtiges 
Ziel ist die Aus- und Weiterbil-
dung. Gerade im Bereich der 

Versicherungsmakler:innen und 
Berater:innen in Versicherungs-
angelegenheiten stehen zumeist 
gesetzliche Bestimmungen oder 
die Erfüllung von IDD-Stunden 
(gesetzlich verpflichtende Wei-
terbildung) im Fokus. Relevant 
ist, dass die Aus- und Weiter-
bildung leistbar bleiben. Das 
heißt, Tagesseminare kosten 
auch künftig unter 100 Euro. 
Diese können über die Plattform 
Austrian Broker College gebucht 
werden. Ansprechpartner aus 
dem Ausschuss ist dafür Rudolf 
Balázs.  

Aktives Netzwerken: Ein zu-
sätzliches, bedeutendes Ziel ist 
aktives Netzwerken. Die Nie-
derösterreichische Fachgruppe 
agiert als Drehscheibe, um mit 
anderen Fachgruppen gemein-
schaftliche Auftritte zu orga-
nisieren, Stichwort fachüber-
greifende Leistungen. Ebenso 
dienen eigene Veranstaltungen 
als Netzwerkplattform, um das 

persönliche Netzwerk lau-
fend zu erweitern. 

Abschließend hielt Wie-
nerroither fest: „Weitere 
Aktivitäten sind das Lob-
byieren der Provisionswah-
rung sowie Werbung und 
Kommunikation für die 
Branche. Hinzu kommt die 
aktive Vertretung der Inte-
ressen der NÖ-Mitglieds-
betriebe im Fachverband 
auf Bundesebene. Mein 
Team und ich haben jeder-
zeit ein offenes Ohr für un-
sere Mitglieder. Wir arbei-
ten laufend daran, unsere 
Services zu verbessern und 
zu optimieren.“

Wolfgang Ecker und Martin J. Wienerroither 



Expert:innentreffen der Versicherungsmakler
12. September 2024 | Seehotel Rust im Burgenland

C H A N G E

1. Themenblock – „Regulatorik 
verändert…“

2. Themenblock – „Veränderung durch 
Digitalisierung, KI & Co“

„Rechtsfragen der elektronischen 
Kommunikation im Dreiecksverhältnis Kunde- 
Versicherungsmakler – Versicherer“ – Mag. Alexander 
Heinrich LL.M. (MAS), PEHB Rechtsanwälte

“ChatGPT war bloß der Anfang - aktuelle 
Trends in Digitalisierung und KI“ – Reinhold 
Baudisch, CEO LineMetrics und Philip Steiner, GF 
Franz Findets
  

Pause

“KI in der Maklerpraxis – ein erster 
Erfahrungsbericht” – Christian Freiherr Göler von 
Ravensburg, Vorstand BEST Assekuranzmakler AG 

Gesprächsrunde inkl. Kurzvortrag 
„Change in der Versicherungs- und Maklerschaft“ 
(Andrea Stürmer) – Andrea Stürmer, MSc MPA, 
Vorstandsvorsitzende Zürich Versicherung, Christian 
Freiherr Göler von Ravensburg, Vorstand BEST 
Assekuranzmakler AG, Ewald Maitz, MLS, Gründer/
Herausgeber VersDB, Mag. Alexander Heinrich LL.M. 
(MAS), PEHB Rechtsanwälte und KommR Christoph 
Berghammer, MAS, Fachverbandsobmann

14:30

15:10

15:55

16:10

16:50

Begrüßung durch KommR Helmut Bauer, 
Fachgruppenobmann Burgenland und KommR 
Mag. Gerold Stagl, Bürgermeister Freistadt Rust und 
Eröffnung durch KommR Christoph Berghammer, 
MAS, Fachverbandsobmann 

Festvortrag „Europa im Wandel der Zeit“ 
– Othmar Karas, ehemaliger Vizepräsident EU 
Parlament

„Aktuelle regulatorische Themen“ – 
Prof. Karel Van Hulle, KU Leuven (BEL) & Goethe 
Universität Frankfurt

Pause

„Praktische Auswirkungen der Retail 
Investment Strategy (RIS) auf Versicherungsmakler“ 
– Rebekka De Nie, EU Policy Manager BIPAR

„Versicherungsmakler neu (?) – 
Anpassungsnotwendigkeiten des nationalen Rechts 
durch die RIS“ – Univ.-Prof. Dr. Stefan Perner, Zivil- & 
Unternehmensrecht WU Wien

„Podiumsdiskussion "RIS – Quo vadis 
Versicherungsmakler?"“ –  Prof. Karel Van Hulle, KU 
Leuven (BEL) & Goethe Universität Frankfurt, Nic de 
Maesschalck, Director BIPAR, Mag. Maria Althuber-
Griesmayr, Leitung Recht & Internationales VVO, 
Dr. Stephan Korinek, Leitung & Aufsicht Business 

09:00

09:15

10:15

11:15

11:00

12:00

12:45

13:15

Conduct FMA und KommR Christoph Berghammer, 
MAS, Fachverbandsobmann

Mittagspause

Die Veranstaltung ist kostenlos und Vorträge können mit insg. 4,5 Stunden zur verpflichtenden Weiterbildung 
angerechnet werden. Die Plätze sind limitiert und werden nach dem "first come first served Prinzip" vergeben. 

Die Anmeldemöglichkeit zum Expert:innentreffen der Versicherungsmakler wird in Kürze veröffentlicht. 
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Versicherungsaktien als 
Dividendenertragsquelle

Warren Buffett hat einen erheblichen Teil seiner 
Performance der Versicherungsbranche zu 

verdanken, und in Deutschland gilt Allianz als 
das Standardinvestment für Dividendenjäger. 

Hierzulande zeichnen sich UNIQA und VIG durch hohe 
Dividendenrenditen aus.

von Michael Kordovsky

Warren Buffett wird gerne mit 
McDonalds und Coca-Cola in 
Verbindung gebracht. Das sind 
aber im Vergleich zum Versi-
cherungsgeschäft nur kleinere 
Bausteine seines Vermögens. 
Wesentlich bedeutender sind 
die Bereiche Versicherung und 
Finanzdienstleistungen. 2022 
machten allein die vereinnahm-
ten Versicherungsprämien in der 
konsolidierten Bilanz von Berks-
hire Hathaway 74,65 Milliarden 
US-Dollar aus – rund ein Vier-
tel der Gesamteinnahmen von 
302,09 Milliarden US-Dollar. Das 
Versicherungsgeschäft der Grup-
pe wird in erster Linie über Geico, 
Berkshire Hathaway Reinsurance 
Group und Berkshire Hathaway 
Primary Group betrieben. Der Er-
folg von Berkshire Hathaway: Von 
1965 bis 2022 lag deren jährlicher 
Wertzuwachs bei 19,8 Prozent, 
verglichen mit 9,9 Prozent im 
S&P 500 inklusive Dividenden.

In den USA derzeit ein viel-
versprechendes Investment ist 
Jackson Financial, ein Spezialist 
für Lebensversicherungen, der 
sowohl klassische Lebensversi-
cherungen als auch Rentenver-
sicherungen anbietet und von 
der alternden, in den Ruhestand 
wechselnden Bevölkerung in den 
USA profitiert. Auf Basis eines 
Kurses von 50,60 US-Dollar liegt 
deren Dividendenrendite bei 4,9 
Prozent. Laut Analyst:innen-
schätzungskonsens von Zacks 
sollte von 2023 auf 2024 der Ge-
winn/Aktie von 13,82 auf 15,54 
US-Dollar steigen, woraus sich 
ein aktuelles KGV 2024 von nied-
rigen 3,3 errechnen würde.

Sogar ein „Buy-Rating“ von 
Zacks bekam die kanadische Ma-
nulife Financial, die weltweit in 
über 20 Ländern aktiv ist und 
gemessen an der Marktkapitali-

sierung zu den größten Versiche-
rungsunternehmen zählt. Das 
Unternehmen bietet Krankenver-
sicherungen, Lebensversicherun-
gen sowie Reise- und Hypothe-
karkreditversicherungen an und 
ist auch im Veranlagungsbereich 
aktiv. Der Versicherer hat seine 
Quartalsdividenden von 0,05 ka-
nadische Dollar im Jahr 2000 bis 
2023 auf 0,365 kanadische Dollar 
gesteigert, woraus bei einem Kurs 
von 29,39 kanadische Dollar eine 
Dividendenrendite von 5 Prozent 
resultiert. Das für 2024 geschätz-
te KGV der Aktie liegt bei 8,2 
(Quelle: Zacks).

Allianz und Münchener 
Rück als Basisinvestments

Eine regelrechte Volksaktie in 
Deutschland ist die Allianz, die 
unter mit einer soliden Wertent-
wicklung überzeugt: Im 10-Jah-
res-Zeitraum: 2014 bis 2023 
brachte es die Allianz ohne Divi-
denden, also auf reiner Kursbasis, 
auf 6,4 Prozent p.a. Kalkuliert 
man noch reinvestierte Dividen-
den, dann würde die Performance 
der Allianz-Aktie bereits auf 11,5 
Prozent p.a. steigen. Im gleichen 
Zeitraum brachten es Euro Stoxx 
50, Stoxx Europe 600 Insurance 
und der DAX lediglich auf jeweils 
3,8 Prozent; 4,3 Prozent bzw. 5,8 
Prozent p.a. Der gesamte Umsatz, 
definiert als Summe aus Brutto-
prämien sowie Provisions- und 

Dienstleistungserträgen im Scha-
den- und Unfallgeschäft, den ge-
samten Bruttobetragseinnahmen 
im Lebens- und Krankenversi-
cherungsgeschäft, den operati-
ven Erträgen aus dem Asset-Ma-
nagement-Geschäft und dem 
gesamten Umsatz aus Corporate 
und Sonstiges (Bankgeschäft), 
wuchs von 2018 bis 2022 von 
132,3 auf 152,7 Milliarden Euro 
und das operative Ergebnis von 
11,51 auf 14,16 Milliarden Euro. 
Das verwässerte Ergebnis je Aktie 
blieb seit 2018 relativ stabil, war 
aber bis 2022 tendenziell etwas 
rückläufig, nämlich von 17,30 auf 
16,26 Euro (2021: 15,83 Euro). 
Im gleichen Zeitraum konnte 
sich allerdings die Schaden-Kos-
ten-Quote in etwa auf einem Ni-
veau von rund 94 Prozent halten. 
Von 2012 bis 2022 stieg die Divi-
dende von 4,50 auf 11,40 Euro/
Aktie – ein Anstieg um 9,8 Pro-
zent p.a. Für die Dividende auf 
das Geschäftsjahr 2023 sieht es 
ebenfalls positiv aus. Trotz ho-
her Schäden infolge von Natur-
katastrophen im dritten Quartal 
stieg in den ersten drei Quartalen 
2023, bei einer Steigerung des ge-
samten Geschäftsvolumens um 
4,7 Prozent auf 122,1 Milliarden 
Euro, der bereinigte Perioden-
überschuss der m 25,5 Prozent 
auf 6,8 Milliarden Euro. Für das 
Gesamtjahr 2023 peilte der Vor-
stand ein operatives Ergebnis von 
14,2 Milliarden Euro plus oder 
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minus 1 Milliarde Euro an. Auf 
Basis eines Kurses von 248,10 
Euro würde selbst bei gleichblei-
bender Dividendenhöhe die Di-
videndenrendite bei 4,6 Prozent 
liegen.

Ebenfalls ein beliebter Dividen-
dentitel ist die Munich Re (Mün-
chener Rück): Deren gebuchte 
Bruttobeiträge stiegen von 2018 
bis 2022 von 49,06 auf 61,13 Mil-
liarden Euro. Wachstumsträger 
ist dabei das Rückversicherungs-
geschäft, auf das der Löwenanteil 
der Einnahmen entfällt. Das Er-
gebnis/die Aktie konnte von 2018 
bis 2022 um 12,2 Prozent p.a. auf 
24,63 Euro gesteigert werden und 
das Konzernergebnis von 2,28 
auf 3,42 Milliarden Euro, wobei 
sich das Konzernergebnis von 
ERGO auf 826 Millionen Euro in 
etwa verdoppelte. Nach einem er-
freulichen dritten Quartal 2023 
geprägt von einer relativ milden 
Hurrikan-Saison im Nordatlan-
tik und starken Ergebnissen in 
den übrigen Geschäftssegmen-
ten rechnet der Vorstand damit, 
dass das bisherige Jahresziel 
eines Konzernergebnisses von 
vier Milliarden Euro übertrof-
fen werden kann und erhöhte 
die Prognose für das Gesamtjahr 
2023 auf 4,5 Milliarden Euro. In 
der Medieninformation vom 15. 
Dezember 2023 verlautbart das 
Management: „Dank anhaltend 
guter operativer Performance in 
allen Geschäftssegmenten strebt 
Munich Re für 2024 einen Netto-

gewinn von fünf Milliarden Euro 
an. Der Versicherungsumsatz der 
Gruppe wird voraussichtlich bei 
59 Milliarden Euro liegen und die 
Kapitalanlagerendite dürfte sich 
merklich auf über 2,8 Prozent 
verbessern“. Von 2006 bis 2022 
hat das Unternehmen die Divi-
dende/Aktie von 4,50 auf 11,60 
Euro gesteigert – ein Plus von 6,1 
Prozent p.a. In den vergangenen 
fünf Jahren hat sich der Aktien-
kurs bereits mehr als verdoppelt. 
Auf Basis von 396,30 Euro liegt 
selbst bei einer gleichbleibenden 
Dividende die Dividendenrendi-
te noch immer bei 2,9 Prozent. 
Wahrscheinlicher ist auf aktuel-
ler Kursbasis in den kommenden 
Jahren ein Anstieg auf über drei 
Prozent, eventuell sogar Richtung 
3,5 Prozent laut dem unter finan-
zen.at veröffentlichten Schät-
zungskonsens der Analyst:innen 
der Gewinn/Aktie von 2024 bis 
2027 von 38,97 auf 49,93 Euro 
(Zuwachs von 8,6 % p.a.) steigen 
sollte, ist Munich Re mit einem 
für 2024 geschätzten KGV von 
10,2 durchaus attraktiv bewertet.

UNIQA und VIG

Auch hierzulande gibt es in der 
Versicherungsbranche Dividen-
denstories: VIG schüttet seit 
1994 jedes Jahr ununterbrochen 
Dividenden aus. Auf Basis jüngs-
ter Dividendenausschüttung und 
eines Kurses von 26,65 Euro liegt 
die Dividendenrendite bei 4,9 

Prozent. Eine Anhebung ist 
durchaus denkbar. In den 
ersten neun Monaten 2023 
steigerte die VIG ihre ver-
rechneten Prämien um 11,4 
Prozent auf 10,6 Milliarden 
Euro, was u.a. eine starke 
Performance in Ungarn, 
den baltischen Staaten so-
wie ein solides Wachstum 
im Kfz-Kaskosegment in 
Rumänien ermöglichte. 
Die VIG-Gesellschaften zei-
gen trotz eines insgesamt 
schwächeren makroöko-
nomischen Umfelds und 
einiger lokalen Unwetterer-

eignisse eine starke Performance. 
Daher ist die VIG zuversichtlich, 
für das Gesamtjahr 2023 ein Er-
gebnis vor Steuern für die Gruppe 
am oberen Ende der Bandbreite 
von 700 bis 750 Millionen Euro 
zu erreichen (2022: 562,4 Mio. 
Euro). Von 2019 bis 2022 verbes-
serte sich infolge einer rückläufi-
gen Schadenquote die Combined 
Ratio von 95,4 auf 94,9 Prozent 
und das Ergebnis/Aktie von 2,59 
auf 3,58 Euro. Von 2024 bis 2026 
geht der Schätzungskonsens der 
Analyst:innen (finanzen.at) von 
einer Steigerung des Gewinnes/
Aktie von 4,25 auf 4,56 Euro aus, 
woraus ein für 2024 erwartetes 
KGV von günstigen 6,3 resultiert.

Ebenfalls positiv sind aktuelle 
Entwicklungen bei UNIQA, de-
ren erhöhte Profitabilität vor al-
lem durch ihre Gesellschaften in 
Zentral- und Osteuropa getragen 
wird. Bei einem Prämienwachs-
tum um 9,4 Prozent auf 5,5 Mil-
liarden Euro konnte in den ersten 
drei Quartalen 2023 das Ergeb-
nis vor Steuern um 21,7 Prozent 
auf 304,9 Millionen Euro gestei-
gert werden. Seit 2012 schüttet 
UNIQA jedes Jahr eine Dividende 
aus, wobei historisch betrachtet 
die Dividendenzahlungen gewis-
sen Abweichungen unterworfen 
waren. Allerdings wurde zuletzt 
sowohl für das Geschäftsjahr 
2021 als auch 2022 eine Dividen-
de/Aktie von 0,55 Euro ausge-
schüttet. Im Falle einer gleichblei-
benden Ausschüttung würde sich 
auf Basis eines Kurses von 7,75 
Euro eine Dividendenrendite von 
7,1 Prozent errechnen.

Fazit

Die genannten Versicherungsak-
tien würden im Schnitt in etwa 
rund 5 Prozent an Dividenden-
rendite abwerfen, mit Aussicht 
auf zukünftige Dividendenstei-
gerungen. Das macht diese Werte 
angesichts des relativ gut kalku-
lierbaren Versicherungsgeschäfts 
langfristig zu einer Ertragsquelle 
mit überschaubarem Chancen-Ri-
siko-Verhältnis.

Michael Kordovsky
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Am 2. April 2024 
lancierte die Gra-
zer Wechselseiti-
ge Versicherung 
(GRAWE) ihre innovative Pro-
duktreihe GRAWE MyMED und 
erweiterte damit das Angebot an 
privaten Krankenzusatzversiche-
rungen auf dem österreichischen 
Markt. 
„Mit der Einführung von GRAWE 
MyMED nehmen wir die deut-
lichen Bedürfnisse unserer Zeit 
wahr und betonen unsere Hin-
gabe an die Gesundheit und das 
Wohlsein unserer Kundschaft“, 
erklärt Generaldirektor Klaus 
Scheitegel.  „Dieses Angebot bil-
det einen natürlichen nächsten 
Schritt in unserer Bestrebung, 
in allen Lebensbereichen um-
fangreiche Sicherheit zu gewähr-
leisten.“ Im Zentrum des neuen 
Produkts stehen drei Hauptvari-
anten:

MyMEDclinic: Eine ex-
klusive Sonderklasse-Versi-
cherung, die Wahlleistun-
gen im Krankenhaus, die 
Option auf Einbettzimmer 
und freie Arztwahl inklu-
diert sowie eine direkte Ab-
rechnung ermöglicht.

MyMEDdoc: Eine Versiche-
rung für den Wahlarzt, die flexi-
ble Terminvereinbarungen, kurze 
Wartezeiten und umfassenden 
Kostenersatz für verschiedene 
medizinische Dienstleistungen 
wie Schulmedizin, Ganzheitsme-
dizin und Alternativmedizin bie-
tet.

MyMEDcomplete: Ein umfas-
sendes Paket, das die Vorteile von 
Sonderklasse- und Wahlarzt-Ver-
sicherung vereint und durch das 

präventive Wellness- und Vorsor-
geangebot MyMEDpro abgerun-
det wird.

Ergänzend dazu führt My-
MEDpro ein umfangreiches Pro-
gramm zur Förderung der men-
talen und physischen Gesundheit 
ein, inklusive Online-Informati-
onen und vielseitigen Assistan-
ce-Leistungen. Der zusätzliche 
Baustein „MyMEDadd-ons“ um-
fasst eine Krankenhaustaggeld- 
und eine Auslandsreisekranken-
versicherung.

MyMED

Grazer Wechselseitige 
Versicherung 

Klaus Scheitegel

Die Österreichi-
sche Beamten-
v e r s i c h e r u n g 
(ÖBV) kooperiert seit längerem 
erfolgreich mit ARISECUR. Nun 
wurde eine neue Schnittstel-
lenanbindung zwischen dem 
ÖBV Berechnungsprogramm und 
ARISECUR geschlossen. 

Martin Stempfl, Teamleiter 
des ÖBV Partnervertriebs, sagt: 
„Diese jetzt noch intensivere 
Zusammenarbeit stellt einen 
Meilenstein dar, um den ARISE-
CUR-Partner:innen einen noch 
nahtloseren und effizienteren 
Service zu bieten!“ 

Das Berechnungsprogramm 
Boss bietet eine einfache und 

a n w e n d e r f r e u n d l i c h e 
Handhabung von der An-
gebotserstellung bis zum 
Antragsabschluss. Das Pro-
gramm zeichnet sich durch 
einen durchgängigen E-An-
tragsprozess aus und bietet 
einige neue Features. Durch 
die Implementierung dieser 
Integration profitieren die Part-
ner:innen außerdem von einem 
automatisierten Prozess beim Lo-
gin. Dadurch können sie schnell 
und bequem auf ihre Versiche-
rungsinformationen zugreifen 
und Transaktionen durchführen.

„Wir haben mit der techni-
schen Integration und der Ver-
tiefung unserer Zusammenarbeit 
eine wertvolle Erweiterung des 
Portfolios für unsere Partner er-
reicht, so Andreas Büttner, Ge-
schäftsführer ARISECUR. 

Schnittstellenanbindung

ÖBV/ARISECUR

Andreas Büttner 
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Die Merkur unterstreicht mit der 
AI-gestützten, integrativen Soft-
warelösung des Schweizer Bran-
chenspezialisten BSI Business 
Systems Integrations AG „Custo-
mer Suite“ ihr strategisches Ziel, 
ihre Kund:innen noch mehr in 
den Fokus zu rücken. 

Die Kund:innenplattform 
BSI Customer Suite bietet den 
Kund:innen eine personalisierte 
Kommunikation sowie automa-
tisierte Prozesse, da sie die Kom-
bination aus Customer Journey 
Management, Automation, Big 
Data und AI bildet. Das Bezie-
hungsmanagement des Versiche-
rers soll kund:innenindividuell 
ausgerichtet werden, da alle re-
levanten Kund:innendaten und 
Informationen von Kund:innen-

service und Marketing 
an einem Ort zusam-
menfließen. Kampag-
nen können so vollau-
tomatisiert ausgespielt 
werden. Geplant ist auch der Aus-
bau für die Bereiche Vertrieb und 
Kund:innenservice. 

„Wenn wir den Menschen in 
den Mittelpunkt rücken, müs-
sen wir seine Bedürfnisse, Wün-
sche und Erwartungen kennen. 
Für uns als Merkur ist es ent-
scheidend, dass wir uns an den 
Lebenswelten unserer Kund:in-
nen orientieren und ihnen als 
Vertraute die Sicherheit geben, 
dass in unseren Produkten die 
Qualität steckt, die sie von uns 
erwarten dürfen. Mit der BSI 
Customer Suite gehen wir nicht 

nur neue Wege, sondern setzen 
eine Brenchmark“, erklärt Mar-
kus Spellmeyer, CSO der Merkur 
Versicherung.

„Die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit der Merkur 
Versicherung zeigt: Durch offene 
Kommunikation, Expertise und 
Vertrauen erreichen wir gemein-
sam bedeutende Meilensteine. 
Wir freuen uns auf die gemein-
same Zukunft, in der wir auch 
weiterhin erstklassige Software-
lösungen für die Merkur entwi-
ckeln möchten“, so Markus Bru-
nold, CEO BSI.

Neue Kundenplattform

Merkur Versicherung/BSI 
Business Systems Integrations 

AG
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Als vorsichtig optimistisch be-
zeichnet Angelika Sery-Froschau-
er, Obfrau der Bundessparte In-
formation und Consulting (BSIC) 
in der Wirtschaftskammer Ös-
terreich, die aktuelle Stimmung 
unter den wissensbasierten 
Dienstleister:innen. Die Bran-
che mit 142.000 Unternehmen 
erwirtschaftete im vergangenen 
Jahr einen Umsatz von rund 73,5 
Milliarden Euro. Die aktuellen 
Ergebnisse der Konjunkturerhe-
bung der KMU Forschung Aust-
ria unter mehr als 3.600 Betrie-
ben zeigen, dass die Umsätze im 
Jahr 2023 nominell um 3 Prozent 
über dem Niveau des Vorjahres 
lagen. Preisbereinigt ergibt sich 
allerdings ein Rückgang von 1,7 
Prozent. Rund 268.300 Mitar-
beiter:innen waren 2023 in den 
Unternehmen der BSIC beschäf-
tigt, das entspricht einem Plus 
von 2,4 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Für Jahr 2024 besteht 
eine grundsätzliche Zuversicht. 
Die Dienstleister:innen der Spar-
te IC sind gewohnt, für sich selbst 
und ihre Kund:innen nach vorne 
zu schauen. So hoffen die Betrie-

be auf eine Verbesse-
rung der Wirtschafts-
lage mit +5,5 Prozent 
Umsatzerwartung, mit positiven 
Auswirkungen auf den Beschäf-
tigtenstand und die Investitio-
nen. Die Auftragslage wird aktuell 
schlechter eingestuft als in den 
vergangenen vier Jahren. Den-
noch sind die Unternehmen der 
Sparte der IC für das laufende 
Jahr 2024 zuversichtlich.

Größte 
Herausforderungen

Neben den Steuern und Abga-
ben (65 % der Unternehmen) 
sowie der Bürokratie und Verwal-
tung (59 %) stellen die schwache 
Kund:innennachfrage (56 %), die 
Wettbewerbsintensität (50 %) 
und die Arbeitskosten (49 %) die 
größten Herausforderungen für 
die Unternehmen in den nächs-
ten ein bis zwei Jahren dar. Aber 
auch der anhaltende Arbeits- und 
Fachkräftemangel bereitet vielen 
Unternehmen (37 %) Probleme. 
Eine Erhöhung der Verkaufsprei-
se um 3,6 Prozent ist geplant und 

würde eine reale Umsatzsteige-
rung um 1,9 Prozent bedeuten. 
Die im letzten Jahr vorgenom-
menen Anpassungen der Ver-
kaufspreise lagen deutlich unter 
der allgemeinen Entwicklung der 
Inflation. Denn die Entwicklung 
der Kosten ist im Jahr 2023 im 
Durchschnitt um 11,5 Prozent 
gestiegen, die Verkaufspreise 
wurden demgegenüber lediglich 
um 4,7 Prozent erhöht. 

Einsatz von KI

Die Unternehmen der BSIC sind 
Vorreiter:innen in der heimischen 
Wirtschaft beim Einsatz von KI, 
wie die Befragung deutlich macht. 
Demnach setzen 46 % der Unter-
nehmen der Sparte Information 
und Consulting Künstliche Intel-
ligenz bereits in ihrem Unterneh-
men ein (19%), damit liegen diese 
deutlich höher als in der Gesamt-
wirtschaft. 27 Prozent der Unter-
nehmen der Sparte planen oder 
testen den Einsatz von KI.

Zuversicht trotz verhaltener Entwicklung

Wirtschaftskammer Österreich 

Manager-Basis-
Rechtsschutz
Wenn‘s um die Rechte Ihrer Kunden geht

www.roland-rechtsschutz.at

Besser miteinander.

Schnell 
und einfach
 absichern

Unter dem Motto „Künstliche 
Intelligenz. Sorgen nehmen. 
Chancen nützen.“ tourte die Wie-
ner Städtische zu Jahresbeginn 
durch ganz Österreich, das Finale 
fand am 29. Februar im Gironcoli 
Kristall in Wien statt. 

Letzte Station der heurigen 
Vertriebspartner:innen-Road-
show war wie jedes Jahr Wien, 
wo Vertriebspartner:innen das 
momentan am heißesten disku-
tierte Thema präsentiert wurde: 

Künstliche Intelligenz. 
Sabine Köszegi, Pro-
fessorin für Arbeits-
wissenschaft und Organisation 
am Institut für Management-
wissenschaften der TU Wien, 
spannte in ihrer Key Note den 
Bogen von KI-Methodik und Da-
tensicherheit bis hin zu mensch-
licher KI, sozialen Robotern und 
möglichen gesellschaftlichen 
Auswirkungen. Als charmante, 
kleine Attraktion fungierte der 

humanoide Roboter „Pepper“ als 
Assistenz von Moderatorin Nadja 
Mader.

Sonja Steßl, Generaldirek-
tor-Stellvertreterin, informierte 
über die KI-Aktivitäten der Wie-
ner Städtischen: „KI ermöglicht 
es uns, kund:innen-, serviceori-
entierter und kosteneffizienter 
zu arbeiten. Ein perfektes Beispiel 

Roadshow ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz 

Wiener Städtische 
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ist unsere losleben-App, mit 
der bereits über 60 Prozent 
aller eingereichten Apothe-
ken- und Arztrechnungen 
automatisiert abgewickelt 
und ausbezahlt werden. 
Die App wurde als bestbe-
wertete Versicherungs-App 
Österreichs ausgezeichnet 
und ist ein Muster-Beispiel 
dafür, dass erfolgreiche Di-
gitallösungen einen Mehr-
wert für Kund:innen brin-
gen.“

„Auch im Versicherungs-
vertrieb kann KI zur Entlas-
tung von Verwaltungstätig-
keiten beitragen“, ergänzte 
Partnervertriebschef Ger-
hard Heine: „Was möglich 
ist, wird automatisiert ab-
gewickelt – mit dem Ziel, mehr 
Convenience für Kund:innen 
und Vermittler:innen zu bieten. 
Digitalisierung und Künstliche 
Intelligenz sind auch in Hinblick 
auf die Kund:innenerwartung 
Riesenthemen und werden uns 
in Zukunft massiv beschäftigen.“ 
Rund 150 Gäste folgten der Einla-

dung von Gerhard Heine, darun-
ter Helmut Mojescick & Helmut 
Bauer (Fachgruppenobmänner 
Versicherungsmakler WK Wien 
& Burgenland), Andreas Schmitt, 
Michael Glück & Gernot Voith 
(GrECo & VMG), Mario Heinisch, 
Dietmar Wohltan & Süleyman 
Yenier (FUNK International 

Austria), Harald Luchs, Michael 
Sturmlechner, Bernhard Nigl & 
Bernhard Rustwurm (AON Aust-
ria), Sabine Ransböck & Michael 
Augustin (Raiffeisen Aktuell Ver-
sicherungsmakler) und Michael 
Patocka, Laurenz Patocka, Phil-
ipp Patocka & Alexander Punzl 
(IRM Broker).

Partnervertriebschef Gerhard Heine, Key Note-Speakerin Sabine Köszegi, 
Generaldirektor-Stellvertreterin Sonja Steßl und Vladan Vujcic, Leiter 

Maklerdirektion Wien
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FIDA, DORA und NIS2: Europas 
Initiativen im Bereich Cyber- und 
Datensicherheit

von Olivia Strahser und Verena Becker, Referentin der 
Bundessparte ICFIDA, DORA und CO: Begriffe, die 

sich wie Mädchennamen anhören, 
hinter denen jedoch in Wahrheit 
EU-Vorhaben im Bereich Cyber- 
bzw. Datensicherheit stehen: Sie 
befinden sich in verschiedenen 
Stadien der Rechtssetzung und 
stiften bezüglich ihrer Anwend-
barkeit teilweise Verwirrung. Aus 
diesem Grund wollen wir Ihnen 
in diesem Artikel einen kleinen 
Überblick geben, und insbeson-
dere die Abgrenzung zwischen 
DORA und NIS2 darlegen. 

NIS2 (Network and 
Information Security (NIS) 
Directive)

Ziel der Cybersicherheits-Richtli-
nie NIS2 ist es, die Cyberresilienz 
in der EU zu stärken. NIS2 folgt 
der Richtlinie (EU) 2016/1148 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Juli 2016 über 
Maßnahmen zur Gewährleistung 
eines hohen gemeinsamen Si-
cherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der 
Union (NIS1) nach.

Da NIS2 eine Richtlinie ist, 
gelten die Vorschriften nicht un-
mittelbar, sondern müssen zuerst 
in nationales Recht umgesetzt 
werden. Dies wird in Österreich 
in Form eines Gesetzes oder einer 
Verordnung geschehen, liegt aber 
noch nicht vor.

Ab voraussichtlich 18. Ok-
tober 2024 haben öffentliche 
und private Einrichtungen be-
stimmter kritischer Sektoren 
Risikomanagementmaßnahmen 
zu implementieren und erheb-
liche Cybersicherheitsvorfälle 
zu melden. Der Geltungsbereich 
umfasst 18 Sektoren, die für 
Wirtschaft und Gesellschaft von 
entscheidender Bedeutung sind, 
beispielsweise Energie, Gesund-
heit, Chemie oder Lebensmittel.

Unternehmen, die DORA 
unterliegen, fallen nicht unter 
NIS2, da DORA als spezielles Ge-
setz für den Finanzsektor Vor-
rang vor NIS2 als allgemeinem 
Gesetz hat. Daher hat NIS2 für 
Versicherungsmakler:innen kei-
ne direkte Bedeutung.

Digital Operational 
Resilience Act (DORA)

Der Digital Operational Re-
silience Act (DORA) ist Teil des 
Kommissionsvorhabens „Digi-
tal Finance“, das im September 
2020 veröffentlicht wurde. Wie 
zuletzt in der Ausgabe 06/2022 
dieser Fachzeitschrift berichtet, 
dient DORA der Schaffung eines 
umfassenden Rahmens für die 
digitale operationelle Resilienz 

im europäischen Banken-, Ver-
sicherungs- und Investmentsek-
tor. Von Finanzunternehmen, 
die in seinen Anwendungsbe-
reich fallen, wird die Einhal-
tung digitaler Sicherheits- und 
Meldeanforderungen verlangt, 
um ihre Risiken im Bereich der 
Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (IKT*) zu min-
dern.

Versicherungsvermittler:in-
nen, die als Kleinstunterneh-
mer:innen- oder als KMU** defi-
niert werden, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich von DORA. 
Große Versicherungsvermitt-
ler:innen fallen in den Anwen-
dungsbereich. Die DORA-Vor-
schriften werden jedoch nach 
dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit angewandt, wobei die 
Größe, die Art, der Umfang und 
die Komplexität ihrer Dienst-
leistungen, Tätigkeiten und Ge-
schäfte sowie ihr Gesamtrisiko-
profil berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass sich 
die Ausnahme vom Anwen-
dungsbereich von DORA nur 
auf die Vermittlungstätigkeit 
bezieht. Werden IKT-Dienstleis-
tungen* erbracht, muss die Ver-
pflichtung zur Anwendung der 
Regelungen DORAs und ihrer 

*IKT Dienstleistungen: Informations- und Kommunikationstechnik (IKT; auch Informations- und Kommunikationstechnologie, 
IuK-Technologie, IuK-Technik; häufig auch englisch information and communications technology, ICT) ist Technik im Bereich der 
Information und Kommunikation (z.B. Anbieten von technischen Lösungen für Dokumentenmanagement, Zurverfügungstellung 
eines Vergleichsrechners)

** Art 2 Abs 3 lit e DORA; Kleinstunternehmen: Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz 
bzw. -Bilanzsumme zwei Millionen Euro nicht überschreitet; Kleinunternehmen: Unternehmen, das zehn oder mehr, aber weniger 
als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. -Bilanzsumme zwei Millionen Euro überschreitet, jedoch nicht zehn 
Millionen Euro; Mittleres Unternehmen: Unternehmen das kein Kleinunternehmen ist, das weniger als 250 Personen beschäftigt 
und dessen Jahresumsatz 50 Millionen Euro und/oder dessen Jahresbilanzsumme 43 Millionen Euro nicht überschreitet
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delegierten Rechtsakte geson-
dert beurteilt werden.

FIDA, die neue Initiative 
der Europäischen 
Kommission zur 
Etablierung eines 
leistungsfähigen und 
innovationsfreundlichen 
Regulierungsrahmens 
für eine moderne 
Datenökonomie

FIDA ist Teil eines Legislativpa-
kets, das neben FIDA die dritte 
Zahlungsdienstrichtlinie (Pay-
ment Services Directive, PSD3) 
sowie die Verordnung über Zah-
lungsdienste (Payment Services 
Regulation, PSR 1) enthält. FIDA 
gilt für den Versicherungssektor 
und den Versicherungsvertrieb. 

Damit sollen Kund:innen 
mehr Gestaltungsspielraum bei 
der Verwendung ihrer Finanzda-
ten erhalten. 

Ziel des Gesetzgebers ist es, 
dass auf Basis dieser Informati-
onen innovative Finanzlösungen 
entstehen.

Welche Daten sind 
erfasst?

Der Zugang zu Finanzdaten be-
zieht sich auf den Zugang zu 

und die Verarbeitung von Bu-
siness-to-Business- und Busi-
ness-to-Customer-Daten auf 
Anfrage der:des Kund:in. Die In-
itiative erstreckt sich auf Kredite, 
Spareinlagen, Versicherungsanla-
geprodukte, betriebliche und per-
sönliche Altersversorgung und 
Sachversicherungen. Nicht in den 
Anwendungsbereich fallen: Bo-
nitätsbeurteilungen natürlicher 
Personen und Lebens-, Kranken- 
und Gesundheitsversicherungen. 

Wer ist vom 
Anwendungsbereich 
ausgeschlossen?

Wie bei DORA sind Kleinst- 
und KMU-Versicherungs-
vermittler:innen und Ne-
bendienst leister : innen 
vom Anwendungsbereich 
des Vorschlags ausge-
schlossen Dies geschieht 
„zur Gewährleistung der 
Verhältnismäßigkeit aus 
Gründen, die mit ihrer 
Größe oder den von ihnen 
erbrachten Dienstleistun-
gen zusammenhängen und 
die die Einhaltung der vor-
geschlagenen Verordnung 
zu schwierig machen wür-
den". Wer Daten nutzt, die 
in den Anwendungsbereich 

der Verordnung fallen, sollte den 
DORA-Anforderungen unterlie-
gen und daher verpflichtet sein, 
strenge Standards zum Schutz 
vor Cyberangriffen anzuwenden, 
um ihre Tätigkeiten ausüben zu 
können.

Was bedeutet FIDA in der 
Praxis?

Versicherer oder Vermittler:in-
nen haben auf Bitte der:des 
Kund:in diese Kund:innendaten 
in einem strukturierten Format 
an eine andere Person (innerhalb 
oder außerhalb des Sektors...) 
weiterzugeben. 

Verena Becker
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Zum Beispiel könnte eine di-
gitale Vergleichswebsite mit 
Kund:innenzustimmung einen 
anderen Versicherer oder eine an-
dere Vermittlerin um bestimmte, 
zuvor selbst gesammelte Daten 
bitten. Ein weiteres Beispiel ist 
ein Dienstleistungsunterneh-
men, das ein "Dashboard" einrich-
tet, das einen Gesamtüberblick 
über alle Versicherungen eines:ei-
ner Kund:in gibt.  Der Versicherer 
– bzw. die vermittelnde Person 
wäre dann, sofern Kund:in zu-
stimmt, „gezwungen“, die versi-
cherungsbezogenen Daten an das 
Dashboard-Dienstleistungsun-
ternehmen weiterzugeben.

Die wichtigsten 
Bestimmungen in FIDA

• Verpflichtung der Inhaber:in von 
Kundendaten (z. B. Finanzinsti-
tute, „große Versicherungsver-
mittler“), diese Daten den Da-
tennutzer:innen (z. B. anderen 
Finanzinstituten, „großen Ver-
mittlern“ oder Fintech-Firmen) 
zur Verfügung zu stellen, indem 
sie die erforderliche technische 
Infrastruktur einrichten und die 
Zustimmung der Kund:innen 
einholen.

• Bei den Datennutzer:innen 
kann es sich um zugelassene 
Finanzinstitute wie Versiche-
rungsvermittler:innen oder 
Fintech-Firmen handeln, die in 
diesem Fall als Finanzinforma-
tionsdiensteanbieter (FISP) de-
finiert werden. Sie müssen bei 
ihrer zuständigen Behörde einen 
Antrag stellen, um die Genehmi-
gung für den Datenzugriff zu er-
halten, und weitere Anforderun-
gen erfüllen.

• Standardisierung von Kund:in-
nendaten und der erforderli-
chen technischen Schnittstellen 
im Rahmen von Systemen zur 
gemeinsamen Nutzung von Fi-
nanzdaten, denen sowohl Da-
teninhaber:in als auch Daten-
nutzer:in beitreten müssen.

• Haftungsregelungen für Daten-
verstöße und Streitbeilegungs-
mechanismen

Olivia Strahser 

• Zusätzliche Anreize für 
D a t e n i n h a b e r : i n n e n , 
qualitativ hochwertige 
Schnittstellen für Daten-
nutzer:innen einzurich-
ten, durch Entschädigung 
von Datennutzer:innen

Stand der 
Entwicklung

Der FIDA-Vorschlag wurde 
von der Kommission am 28. 
Juni 2023 veröffentlicht. 
Im Europäischen Parlament 
ist der ECON-Ausschuss für 
FIDA zuständig. Berichterstat-
ter ist Michiel Hogeveen. Er ver-
öffentlichte seinen Berichtsent-
wurf über den FIDA-Vorschlag, 
der eine Reihe von Änderungen 
am Kommissionsvorschlag ent-
hält. Im Februar diskutierten er 
und die Schattenberichterstatter 
diese Änderungsanträge in einer 
Sitzung des ECON-Ausschus-
ses. Alle Fraktionen wollen den 
Vorschlag kund:innenorientier-
ter und innovationsfreundlicher 
gestalten. Der Rat wird seinen 
Standpunkt zum FIDA-Vorschlag 
noch weiter erörtern.

Was spricht für, was 
gegen FIDA?

Pro

• Unterstützung der Entwicklung 
innovativerer Finanzprodukte 
und -dienstleistungen
• Möglichkeit für Konsument:in-

nen ihre Finanzdaten effektiv 
zu kontrollieren

  
Contra

• Aufgrund der Unterschiede zwi-
schen einem Versicherungsver-
trag und einem Bankprodukt 
ist es nicht möglich, einen Rah-
men für die gemeinsame Nut-
zung von Daten im Bankwesen 
auf den Versicherungssektor zu 
übertragen. 

• Umfang der Finanzdatenkate-
gorien, die unter die obligato-
rische gemeinsame Nutzung - 

basierend auf der Zustimmung 
des:der Kund:in - fallen, ist zu 
weit gefasst und nicht praktika-
bel. Dies gilt insbesondere für 
versicherungsbezogene Daten.

• Kleinst- und KMU-Versiche-
rungsvermittler:innen dürfen 
nicht am FIDA-Rahmen teilneh-
men. Es müsste ausdrücklich 
festgelegt werden, dass sie nicht 
verpflichtet sind, die durch ihre 
Arbeit gesammelten Daten mit 
Datennutzer:innen zu teilen. 
Das Gegenteil würde zu einem 
erheblichen Wettbewerbsnach-
teil für diese Akteur:innen füh-
ren.

• Gefahr von Datenschutzverlet-
zungen

 
Wie geht es weiter?

Der Berichtsentwurf über den 
FIDA-Vorschlag könnte am 20. 
und 21. März im ECON zur Ab-
stimmung gestellt werden. Wird 
der ECON-Berichtsentwurf an-
genommen, sollte er dem Plenum 
des Europäischen Parlaments zur 
förmlichen Annahme übermittelt 
werden. Wenn der Rat ebenfalls 
zu einem Standpunkt gelangt 
ist, sollten das Europäische Par-
lament, der Rat und die Kom-
mission in interinstitutionelle 
Verhandlungen (Trilog) eintre-
ten, um sich auf eine endgültige 
Fassung des Textes zu einigen. Es 
ist jedoch unrealistisch, dass dies 
vor den Wahlen im Juni 2024 ge-
schieht.
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(Allianz Versicherungs-AG) – Moderation: o.Univ.-Prof. 
Dr.iur. Monika Hinteregger
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10:45

11:15

11:45

Mag. Thomas Bayer (Generali Versicherung AG), 
Fachverbandsobmann KR Christoph Berghammer, 
MAS (FV der Versicherungsmakler), KR Gerhard Heine 
(Wiener Städtische Versicherung AG VIG), VD Dr. Peter 
Humer (Uniqa Insurance Group AG) und VD Markus 
Spellmeyer (Merkur Versicherung AG) – Moderation: 
o.Univ.-Prof. Dr.iur. Monika Hinteregger

Abendveranstaltung

Heuer findet wieder das traditionelle Symposion für Versicherungsmakler und Führungskräfte von 
Versicherungsunternehmen von 27. - 28. Juni im Casineum Velden statt, das von der Gesellschaft 

für Versicherungsfachwissen und dem Fachverband der Versicherungsmakler gemeinsam 
veranstaltet wird. 

Die Vorträge können mit insg. 6 Stunden zur verpflichtenden Weiterbildung angerechnet werden. 

Teilnahmegebühr ab 3.5.2024 beträgt € 395,-- netto (Mitglieder der GVFW) bzw. € 435,-- netto (Nicht-Mitglieder der 
GVFW). Die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Webseite der Gesellschaft für Versicherungsfachwissen. 

Anmeldeschluss ist der 5. Juni 2024.
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Nachhaltig unterwegs mit
starken Versicherungspaketen

> Kfz-Versicherung
> www.hdi.at/kfz

FAHR FREUDE

Women Wanted goes international: 
Irlands und Spaniens Initiativen für 
(mehr) Versicherungsmaklerinnen

Anfang Juni 2024 finden die Wahlen zum Europäischen 
Parlament in allen 27 Mitgliedstaaten statt. „Women 

Wanted“ nimmt diese Wahl zum Anlass, Ihnen 
Initiativen für (mehr) Versicherungsmaklerinnen in 

zwei Mitgliedstaaten vorzustellen: Irland und Spanien.
In einigen europäischen Ländern sind diese Initiativen 

mit Maßnahmen zur allgemeinen Steigerung der 
Attraktivität des Berufs bzw. auch der Suche nach 

Mitarbeiter:innen gekoppelt, wie etwa in Irland.

Irland

Der gesamten irischen Versiche-
rungsbranche fehlt es an Arbeits-
kräften, es fehlen sowohl selb-
ständige Vermittler:innen  als 
auch Mitarbeiter:innen in Versi-
cherungen oder in Makler:innen-
unternehmen.

Daher wurde der Weg ge-
wählt, die Branche an Schulen 
bei 16-jährigen Schüler:innen 
im Rahmen von Workshops be-
kannter zu machen. Dabei wird 
der Inklusionsgedanke hervorge-
hoben.

Zudem besteht ein Lehrlings-
programm, das Neueinsteiger:in-
nen in die Versicherungsbranche, 
einschließlich der Makler:innen-
branche, fördert. Die Hälfte der 
Teilnehmenden sind Frauen.

„Women in Finance Charter“ 
(Charta für Frauen im Finanz-
wesen) ist eine weitere Initiative, 
welche in Zusammenarbeit zwi-
schen der Industrie und der Re-
gierung im Rahmen der Strategie 

„Ireland for Fi-
nance“ entstan-
den ist.  Sie ist 
Teil des Plans 
der Regierung 
für die Ent-
wicklung des 
internationalen 
Finanzdienstleistungssektors. 
Vielfalt ist ein zentrales Thema 
der Strategie.

Die Charta steht allen in Ir-
land tätigen Finanzdienstleis-
tungsunternehmen offen. Dazu 
werden in Irland auch jene Ma-
kler:innenunternehmen gezählt, 
die über Renten, Schutz und In-

vestitionen beraten. Sie firmieren 
unter dem Begriff „Finanzmak-
ler:innen.“ Die Unterzeichner:in-
nen der Charta verpflichten sich, 
die Zahl der Frauen in Führungs-
positionen und im Vorstand zu 
erhöhen, um ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis und ein 
integrativeres Arbeitsumfeld zu 

schaffen. Die leitenden An-
gestellten der unterzeich-
nenden Unternehmen sind 
für die Erreichung der jähr-
lichen Ziele verantwortlich.

Die Marke Versiche-
rungsmakler wurde erst 
in letzter Zeit entwickelt 
und wird von Makler:innen 
verwendet, die über Kraft-
fahrzeug-, Hausrat- und 
gewerbliche Versicherun-
gen wie Arbeitgeber- und 
Betriebshaftpflicht, Haft-
pflichtversicherung usw. 
beraten. Hier stehen die 
Initiativen für mehr Ver-
mittlerinnen in der Bran-
che noch am Anfang.
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Nachhaltig unterwegs mit
starken Versicherungspaketen
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FAHR FREUDE

Spanien

ADECOSE Stiftung – Eine 
Mission zur Förderung 
von Frauen in der 
Versicherungsbranche

Anfang 2021 beschloss der Spa-
nische Verband der Versiche-
rungs- und Rückversicherungs-
makler:innen (ADECOSE) - eine 
1977 gegründete unabhängige 
Organisation, die sich für die In-
teressen der Versicherungs- und 
Rückversicherungsmakler:innen 
einsetzt - die Gründung einer 
Stiftung. Das Hauptziel dieser 
Stiftung war es, die Werte des 
Versicherungssektors durch In-
itiativen zu fördern, die sich auf 
die soziale Verantwortung der 
Unternehmen konzentrieren. Sie 
wollte insbesondere die Sicht-
barkeit von Frauen in der Versi-
cherungsbranche erhöhen, junge 
Talente anziehen, die Forschung 
unterstützen und Finanz- und 

Versicherungsausbildung anbie-
ten.

Derzeit besteht eines der 
Hauptziele der ADECOSE-Stif-
tung darin, sich für die Förde-
rung, die Gleichstellung und die 
Führungsrolle von Frauen im 
Versicherungssektor, insbeson-

dere bei Versicherungsmakler:in-
nen, einzusetzen.

Einer der ersten Schritte, die 
die Stiftung unternommen hat, 
war die Ermittlung des prozen-
tualen Anteils von Frauen in 
Verwaltungsräten, Management-
gremien und Geschäftsleitungs-
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teams. Da die ADECO-
SE-Stiftung die Bedeutung 
dieser Daten erkannte, 
beschloss sie, mit der Ge-
neraldirektion für Versiche-
rungen und Pensionsfonds 
(DGSFP) zusammenzu-
arbeiten, um sie zu erhe-
ben. Im Januar wurde ein 
umfassender Fragebogen 
verteilt, dessen Ergebnisse 
in eine thematische Studie 
über die Geschlechterper-
spektive in der Landschaft 
der Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermitt-
lung in Spanien einfließen 
werden. Zweifellos ist dieser pro-
aktive Ansatz ein wichtiges Mit-
tel, um die Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern zu bewerten 
und strategische Bemühungen 
innerhalb der Versicherungsver-
mittlung einzuleiten, die darauf 
abzielen, das Ungleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern in 
Führungspositionen zu beseiti-
gen.

Projekt „Inspiring Future 
Women“

Im Jahr 2023 hat die ADECO-
SE-Stiftung eine auf drei Jahre 
angelegte Zusammenarbeit mit 
der Stiftung „Inspiring Girls“ be-
gonnen. Dieses visionäre Projekt 
zielt darauf ab, junge Mädchen 
mit den Feinheiten des Versiche-
rungs- und Finanzsektors sowie 
mit dem unschätzbaren Beitrag 
der Versicherungsmakler:innen 
vertraut zu machen.

Das Projekt umfasst verschie-
dene Initiativen, von denen die 
Einrichtung eines Clubs oder 
Workshops eine wichtige Rol-
le spielt. Hier werden weibliche 
Führungskräfte aus dem Sektor 
zusammen mit einer:m freiwilli-
gen Vertreter:in von ADECOSE 
als Mentor:innen und Ausbil-
der:innen fungieren. Dieser Fi-
nanzclub verfolgt in erster Linie 
zwei Ziele: Er soll Wissen über 
diese Sektoren verbreiten und 
den Mädchen als Inspirations-
quelle dienen, um die vielfältigen 

beruflichen Möglichkeiten zu 
entdecken, die sie bieten.

Darüber hinaus ist ein Frei-
willigenprogramm für Unterneh-
men in die Initiative „Eine Stunde 
pro Jahr für zukünftige Frauen“ 
integriert. Hier teilen ehrenamt-
lich tätige Fachleute ihre Erfah-
rungen mit Schüler:innen aus 
Schulen und Instituten, um sie zu 
inspirieren und geschlechtsspezi-
fische Stereotypen in Bezug auf 
Berufswege abzubauen.

Darüber hinaus wird im Rah-
men der Kooperationsvereinba-
rung eine jährliche Kampagne 
durchgeführt, um die Schulen 
der Kinder von Mitarbeiter:innen 
zur Teilnahme an dem Programm 
zu ermutigen, das den Bildungs-
einrichtungen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt wird.

Projekt #RedEWI

Die ADECOSE-Stiftung betei-
ligt sich aktiv an verschiedenen 
sektoralen Initiativen, die sich 
mit der Gleichstellung befassen, 
insbesondere am Netzwerk „Em-
power Women in Insurance“, das 
von INESE geleitet wird. Dieses 
dynamische Netzwerk bemüht 
sich, die Präsenz von Frauen in 
Führungspositionen im Versiche-
rungssektor zu verstärken.

Martin Navaz, Präsident der 
ADECOSE-Stiftung, ist als Mit-
glied des Beirats persönlich an 
dem Projekt beteiligt. Darüber 
hinaus trägt Marta Mariño, Di-

rektorin der Stiftung, zu den Ar-
beitsgruppen des Netzwerks bei, 
in denen konzertierte Anstren-
gungen unternommen werden, 
um die Vertretung von Frauen in 
Führungspositionen in allen Or-
ganisationen zu stärken.

Über die ADECOSE-Stiftung

Die ADECOSE-Stiftung ist eine 
gemeinnützige Organisation, die 
im Dienste der Gesellschaft tätig 
ist und aus den Anliegen der Mit-
glieder des Spanischen Verbands 
der Versicherungs- und Rückver-
sicherungsmakler:innen (ADE-
COSE) hervorgegangen ist.

Ihr Ziel ist es, eine Reihe von 
Initiativen in verschiedenen Be-
reichen - Bildung, Kultur, Kom-
munikation, soziale Verantwor-
tung und andere von Interesse 
- zu ergreifen, die der Gesellschaft 
insgesamt und insbesondere den 
Versicherungsnehmer:innen zu-
gutekommen, um zu einem an-
gemessenen Schutz ihrer Interes-
sen beizutragen.

Die ADECOSE-Stiftung för-
dert auch die Werte des Versi-
cherungssektors im Allgemeinen 
- und der Versicherungsmak-
ler:innen im Besonderen - sowie 
ethische Grundsätze und soziale 
Verantwortung, die Förderung 
der Sichtbarkeit von Frauen 
innerhalb des Sektors, die Ge-
winnung junger Talente und die 
Förderung von Forschung und 
Versicherungsausbildung.
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VVO

Im letzten Jahr konnten die Ver-
sicherer in Österreich ihre Ein-
nahmen aus Versicherungsprä-
mien auf 20,3 Milliarden Euro 
steigern, während die an Kund:in-
nen gezahlten Versicherungsleis-
tungen um 5 Prozent auf 17,6 
Milliarden Euro zunahmen. „Die 
Versicherungsbranche in Öster-
reich übernimmt eine wesentli-
che Rolle für die Volkswirtschaft, 
sowohl sozial als auch ökono-
misch. Unser Geschäftsansatz 
ist langfristig ausgerichtet, und 
wir begleiten unsere Kund:innen 
durch ihr gesamtes Leben. Als ein 
stabiler Faktor in der Wirtschaft 
und verlässliche Partner zahlen 
wir täglich fast 48 Millionen Euro 
an Leistungen aus“, hebt Rémi 
Vrignaud, Präsident des Versi-
cherungsverbandes VVO, hervor. 
„Vorläufige Zahlen für das Jahr 
2023 zeigen ein robustes Wachs-
tum der Prämieneinnahmen in 
der Schaden- und Unfallversiche-
rung sowie in der Krankenversi-
cherung, während die Lebens-
versicherung einen Rückgang 
verzeichnete. Insgesamt erlebte 
die Versicherungsindustrie in Ös-
terreich ein Prämienwachstum 
von 4,7 Prozent auf etwa 20,3 
Milliarden Euro“, erklärt Chris-
tian Eltner, Generalsekretär des 

VVO. In der Schaden- und Un-
fallversicherung, einschließlich 
der Kfz-Haftpflichtversicherung, 
wuchs das Prämienvolumen 2023 
auf 12,4 Milliarden Euro, was ei-
nem Anstieg von 8,1 Prozent ent-
spricht. Die Leistungen in diesem 
Bereich erreichten etwa 7,9 Mil-
liarden Euro, was einem Anstieg 
von 5,8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. „Das Jahr 
2023 stand erneut im Zeichen 
von Extremwetterereignissen, 
mit ersten Schätzungen von 
Schäden in Österreich, die über 
eine Milliarde Euro betragen“, so 
Rémi Vrignaud.

Die private Krankenversiche-
rung in Österreich ergänzt die 
gesetzliche Krankenversicherung 
und leistet durch die Finanzie-
rung von Sonderklassehonoraren 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Aufrechterhaltung einer erstklas-
sigen medizinischen Versorgung 
für alle Menschen in Österreich. 
Dies trägt entscheidend zur 
Qualität des örtlichen Gesund-
heitssystems bei. Im letzten Jahr 
wuchsen die Prämieneinnahmen 
um 8,6 Prozent auf 2,8 Milliar-
den Euro, mit ausgezahlten Leis-
tungen von 2,5 Milliarden Euro, 
was einem Anstieg von 11,1 Pro-
zent gleichkommt.

Bei der Lebensversicherung 
sank das Prämienvolumen 2023 

um 4,5 Prozent auf 
etwa 5,1 Milliarden 
Euro. Die laufenden 
Prämien gingen bei 
einem Volumen von 
4,6 Milliarden Euro 
um 0,7 Prozent zu-
rück, während die 
Einmalprämien mit 
0,5 Milliarden Euro 
einen Rückgang von 
28 Prozent verzeich-
neten. Die prämi-
enbegünstigte Zu-
kunftsvorsorge zählte 
knapp unter eine Mil-

lion Verträge mit einem Prämien-
volumen von etwa 0,7 Milliarden 
Euro. Insgesamt wurden im ver-
gangenen Geschäftsjahr etwa 7,3 
Milliarden Euro an die Kund:in-
nen der Lebensversicherung 
ausgezahlt, was einem Zuwachs 
von 2,3 Prozent entspricht (nicht 
inkludiert sind die Zuführungen 
zu Rückstellungen für zukünftige 
Leistungen oder Gewinnbeteili-
gungen).

UNIQA

Das Konzernergebnis der UNIQA: 
Die verrechneten Prämien sind 
im Jahr 2023 um 9,7 Prozent auf 
7.185,6 Millionen Euro gestiegen. 
Das Ergebnis vor Steuern lag bei 
426,4 Millionen Euro. Die Com-
bined Ratio bei 89,4 Prozent. Das 
vergangene Jahr war geprägt von 
den sehr positiven Entwicklun-
gen der Gesellschaften in CEE, 
die mit rund 50 Prozent einen 
substanziellen Beitrag zur erhöh-
ten Profitabilität geleistet haben. 
Kurt Svoboda, CFO/CRO UNIQA 
Insurance Group AG: „Für das Ge-
schäftsjahr 2024 konzentrieren 
wir uns auf eine weitere Verbesse-
rung unseres versicherungstech-
nischen Kerngeschäfts in unseren 
beiden Heimmärkten Österreich 
und CEE“, gibt Svoboda einen 
Ausblick.

Zahlen und Fakten 2023

Kurt SvobodaChristian Eltner
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Helvetia

Helvetia Österreich konnte 2023 
ein Gesamtprämienvolumen von 
603,7 Millionen Euro erwirt-
schaften. Dabei stieg das Prä-
mienaufkommen im Schaden- 
Unfallbereich um 10,5 Prozent 
auf 436 Millionen Euro, im Le-
bensversicherungsgeschäft ging 
das Prämienvolumen um 10,6 
Prozent auf 167,7 Millionen Euro 
zurück. In der fondsgebundenen 
Lebensversicherung konnte ein 
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 
um 11 Prozent erreicht werden. 
Die Combined Ratio lag bei 95,1 
Prozent. Thomas Neusiedler, 
CEO von Helvetia Österreich: 
„Versicherung ist ein langfristiges 
Geschäft und unser Weg bleibt 
unverändert: gezieltes Wachstum 
und nachhaltige Ergebnisse.“

Niederösterreichische 
Versicherung 

In nahezu allen Geschäfts-
feldern der Niederöster-
reichischen Versicherung 
konnte im Jahr 2023 ein 
Wachstum verzeichnet wer-
den. Die Gesamtprämien 
sind um 7 Prozent auf 409,9 
Millionen Euro gewach-
sen. In der Schaden-Unfall 
konnte ein Wachstum von 
8,2 Prozent auf 356,5 Mil-
lionen Euro verzeichnet 
werden. Im Gesamtbereich 
Leben wurde ein Rückgang 

von 3,4 Prozent auf 48,4 Millio-
nen Euro verzeichnet, wobei die 
fondsgebundene Lebensversi-
cherung mit einem Zuwachs von 
13,6 Prozent 7,3 Millionen Prä-
mieneinnahmen erzielen konnte. 
Der Schadenbereich stieg gegen-
über dem Vorjahr um 7,8 Pro-
zent auf 217,8 Millionen Euro. 
Generaldirektor Stefan Jauk zum 
Ausblick auf 2024: „Ein Schwer-
punkt liegt für uns im Ausbau 
der Aktivitäten für nachhaltiges 
Wirtschaften. Verantwortung ge-
genüber künftigen Generationen 
zu übernehmen, das ist Teil unse-
rer historischen DNA.“

Zurich Versicherung

Ein erfolgreiches Jahr 2023 trotz 
schwieriger Rahmenbedingun-
gen konnte die Zurich Versiche-
rung vermelden. Die Prämienein-
nahmen stiegen im Vergleich zum 

Vorjahr um 1,9 Prozent auf 
728 Millionen Euro. In der 
Schaden-Unfall-Versiche-
rung stieg das Prämienvo-
lumen, beeinflusst durch 
gezielte Sanierungsmaß-
nahmen, um 3,3 Prozent 
auf 599 Millionen Euro an. 
In der Lebensversicherung 
konnten Prämieneinnah-
men in der Höhe von 130 
Millionen Euro erwirt-
schaftet werden. Die Com-
bined Ratio (vor Rückver-
sicherungsabgabe) stieg in 
der Schaden-Unfall-Versi-
cherung auf 97,5 Prozent. 

Das versicherungstechnische Er-
gebnis der Lebensversicherung 
verbesserte sich im Vergleich 
zum Vorjahr um drei Millionen 
Euro. Wie auch im letzten Jahr 
wird heuer ein Schwerpunkt auf 
das Thema Frauenvorsorge ge-
legt. Andrea Stürmer, Vorsitzen-
de des Vorstandes von Zurich 
Österreich: „Nur zielgerichtete 
Beratung von Frauen in allen Le-
bensphasen kann der Problema-
tik Altersarmut entgegenwirken. 
Altersarmut ist weiblich. Jede 
fünfte Frau ab 65 bekommt in 
Österreich eine Pension unter 
der Armutsgrenze. Es ist daher 
besonders wichtig, dass Frauen 
ihre Altersvorsorge in die Hand 
nehmen.“

Wüstenrot Gruppe

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte 
die Wüstenrot Gruppe ein Plus 

Thomas Neusiedler Stefan Jauk 

Andrea Stürmer Susanne Riess-Hahn
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von 32 Prozent beim Konzern 
EGT, das damit bei 82,6 Millio-
nen lag. Die KFZ-Sparte wuchs 
um 8,1 Prozent, die Eigen-
heim-Haushalt um 7,3 Prozent 
und die Rechtsschutzsparte um 
8,1 Prozent. In der Unfallversi-
cherung konnte ein Zuwachs von 
4,9 Prozent verzeichnet werden. 
In der klassischen Lebensversi-
cherung konnte im Neugeschäft 
mit laufender Prämie ein Plus 
von 3,3 Prozent gegenüber 2022 
erzielt werden. Die Combined 
Ratio lag bei 91,9 Prozent. „Mit 
der Geschäftsmodellerweiterung 
um die Bank und der Positionie-
rung als einziger echter Allfi-
nanzdienstleister hat Wüstenrot 
die Voraussetzungen für zukünf-
tiges profitables Wachstum ge-
schaffen“, betonte Generaldirek-
torin Susanne Riess-Hahn. 

Allianz Österreich 

Ein stabiles Jahresergebnis er-
zielte die Allianz Österreich 
mit einem Prämienplus von 4,7 
Prozent auf 1.705,4 Millionen 
Euro. Das operative Ergebnis lag 
2023 trotz hohe Schadens- und 
Verwaltungsaufwendungen bei 
208,6 Millionen Euro. Die Com-
bined Ratio bei 90,9 Prozent. 
In der Schaden-, Unfall- und 
Krankenversicherung konnten 
die Einnahmen um 8,1 Prozent 
von 1.266,2 Millionen Euro auf 
1.368,8 Millionen Euro gestei-
gert werden. Vor allem die Ge-
sundheitsversicherung erzielte 

ein Plus von 16,9 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Im 
heurigen Jahr liegen die 
Schwerpunkte der Allianz 
Österreich auf der Gesund-
heitsversicherung, der be-
trieblichen Altersvorsorge 
und der Gewerbeversiche-
rung. CEO Rémi Vrignaud: 
„Zudem beschäftigen wir 
uns bei der Allianz auch 
stark mit digitalen Inno-
vationen wie dem Einsatz 
Künstlicher Intelligenz 
und setzen somit in der 
Ve r s i c h e r u n g s b ra n c h e 
neue Maßstäbe. Das hilft 
uns dabei, Prozesse einfacher 
und schneller zu gestalten, um 
mehr Zeit und Kapazitäten für 
persönliche Beratung zu schaf-
fen.“

Generali Konzern

Die Generali Group hat im ver-
gangenen Jahr in nahezu allen 
Sparten ein Wachstum erzielt. 
Die Gesamtbruttoprämien stie-
gen um 5,6 Prozent auf 82,5 
Milliarden Euro. Das operati-
ve Ereignis erreicht mit einem 
Plus von 7,9 Prozent einen Re-
kordwert von 6,9 Milliarden. 
Die New Business Margin liegt 
bei 5,78 Prozent. Das bereinigte 
Konzernergebnis wuchs um 14,1 
Prozent auf 3.575 Millionen 
Euro an. Die Solvabilitätsquote 
weist 220 Prozent aus. Generali 
Group CEO Philippe Donnet 
sagte dazu: „Die starke Perfor-

mance der Generali 
im Jahr 2023, be-
stätigt durch Rekor-
de beim operativen 
Ergebnis und beim 
Konzernergebnis mit 
einem positiven Bei-
trag aller Segmente, 
zeigt die erfolgreiche 
Umsetzung unserer 
Strategie „Lifetime 
Partner 24: Driving 
Growth2“. Dank un-
serer soliden Liqui-
ditäts- und Kapital-
ausstattung können 

wir den Anstieg der Dividende 
für unsere Aktionäre beschleu-
nigen.“

Vienna Insurance Group 

Das Prämienvolumen der Vienna 
Insurance Group stieg im Jahr 
2023 um 10 Prozent im Vergleich 
zum Jahre 2022 und lag damit 
bei 13, 8 Milliarden Euro. Das Er-
gebnis vor Steuern erhöhte sich 
auf 772,7 Millionen Euro, der 
damit einhergehende Anstieg um 
31,9 Prozent stammt vorwiegend 
aus den positiven Entwicklungen 
der Segmente Österreich, erwei-
terte CEE und Gruppenfunkti-
onen. Das Nettoergebnis nach 
Steuern konnte um 18,3 Prozent 
auf 559 Millionen Euro erhöht 
werden. Die versicherungstech-
nischen Aufwendungen erhöhten 
sich um 8,7 Prozent auf 9,3 Mil-
liarden Euro. Das versicherungs-

Rémi Vrignaud

Philippe Donnet 

Hartwig Löger
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technische Ergebnis konnte um 
6,1 Prozent auf 1,2 Milliarden 
Euro verbessert werden. Die Net-
to Combined Ratio lag bei 92,6 
Prozent. Zum Ausblick auf 2024 
meinte Hartwig Löger, General-
direktor und Vorstandsvorsitzen-
der der Vienna Insurance Group: 

„Die Wachstumsprognosen für 
die VIG-Märkte in CEE liegen 
deutlich über jenen der Eurozo-
ne und der EU-27. Unsere Diver-
sifikation über die Märkte, die 
Kund:innennähe unserer Gesell-
schaften sowie unsere hohe Ka-
pitalstärke bieten hervorragende 

Rahmenbedingungen, unseren 
erfolgreichen Weg fortzusetzen. 
Daher hat das Management der 
VIG die Ambition, für das Ge-
schäftsjahr 2024 ein Ergebnis vor 
Steuern innerhalb einer Band-
breite von 825 Mio. bis 875 Mio. 
Euro zu erzielen.“

Die jüngste Ausgabe der Veran-
staltung „Vertrieb im Zentrum“ 
der Mediengruppe „risControl“ 
hat erfolgreich stattgefunden. 

Dieses Jahr übertraf die Ver-
anstaltung mit mehr als 30 
Aussteller:innen und fast 400 

Te i l n e h m e r : i n n e n 
die Zahlen des Vor-
jahres deutlich und 
setzte entscheidende Impulse 
für zukünftige Entwicklungen. 
Ein herausragendes Merkmal 
war die Einführung eines neuen 

Formats, das Weiterbildung und 
Präsentationen revolutioniert. 
Zum ersten Mal nutzten die Aus-
steller:innen QR-Codes an ihren 

Ständen, die es den Besu-
cher:innen ermöglichten, 
schnell auf umfassende In-
formationen zuzugreifen – 
von Produktvorstellungen 
bis zu IDD-zertifizierten 
Schulungen. Die erfolg-
reiche Implementierung 
dieses QR-Code-Systems, 
entwickelt in Kooperation 
mit meine-weiterbildung.
at, sowie die wachsende 
Anzahl der Teilnehmer:in-
nen deuten darauf hin, 
dass die Veranstaltung auf 
dem besten Weg ist, sich 
als langjährige Tradition 
zu etablieren. Das Datum 
für das nächste Jahr steht 
schon fest: der 8. Mai 2025. 
Weitere innovative Neue-
rungen sind bereits in Pla-
nung. Die Vorfreude auf 
zukünftige Entwicklungen 
bleibt groß. „Vertrieb im 
Zentrum“ verspricht auch 
weiterhin ein bedeutender 
Knotenpunkt für Innova-
tionen und Networking in 
der Vertriebslandschaft 
zu sein. Die Eindrücke der 
Aussteller:innen und Besu-
cher:innen sind durchweg 
positiv.

Vertrieb im Zentrum 2024

risControl
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Der Antragsteller hat bei der an-
tragsgegnerischen Versicherung 
eine „Versicherung für Besitz und 
Familie“ abgeschlossen. Versiche-
rungsort laut Polizze ist die Ad-
resse XY 27.

Als vereinbart gilt weiters die 
Sondervereinbarung NLS00011, 
welche lautet:

„gilt für Eigenheim: XY 27, je 
50%ige Eigentümer der Objekte:-
Person 1, XY 86 und Person 2, XY 
100“

Im Rahmen der vereinbar-
ten Versicherung ist auch eine 
Privat-Haftpflichtversicherung 
(Klausel 81PR0010) eingeschlos-
sen. Gemäß Pkt. 1 der Klausel er-
streckt sich die Versicherung „im 
Rahmen des versicherten Risikos 
auf Schadenersatzverpflichtun-
gen des Versicherungsnehmers 
als Privatperson aus den Gefah-
ren des täglichen Lebens mit 
Ausnahme der Gefahr einer be-
trieblichen, beruflichen oder ge-
werbsmäßigen Tätigkeit (…)“

Art 7 der diesbezüglich verein-
barten AHVB-P 2016 lautet aus-
zugsweise:

„Artikel 7
Ausschlüsse vom Versiche-
rungsschutz
(…) Eigenschäden, Angehörige,
6. Es besteht kein Versiche-
rungsschutz für Schäden,
- die sich der Versicherungs-
nehmer selbst zufügt (…)
Leasing, Leihe, Miete, Pacht, 
Verwahrung, Gefälligkeitsver-
hältnisse, Tätigkeiten
10. Die Versicherung erstreckt 
sich nicht auf Schadenersatz-
verpflichtungen wegen Schä-
den an
10.1 Sachen, die der Versiche-
rungsnehmer oder die für ihn 
handelnden Personen ent-
liehen, gemietet, geleast, ge-
pachtet oder in Verwahrung 
genommen haben, sei es auch 
im Zuge der Verwahrung als 

N e b e n v e r -
pflichtung; so-
wie an Sachen, 
deren Besitz 
dem Versiche-
rungsnehmer 
oder den für 
ihn handeln-
den Personen 
im Rahmen 
von bloßen 
Gefälligkeits-
verhältnissen 
ü b e r l a s s e n 
wurde; (…)“
Der Antrag-

steller meldete 
durch seinen 
Versicherungs-
makler am 
4.7.2022 folgen-
den Schadenfall:

„ S c h a d e n -
d a t u m : 
28.6.2022
Schadenor t : 
XY 27 (Land-
wirtschaft von 
Sohn)
U n f a l l h e r -
gang: Der VN 
hat durch 
Unachtsam-
keit und seine 
schlechte Seh-
leistung einen 
S c h a d e n f a l l 
v e r u r s a c h t . 
Er hat in Ab-
wesenheit des 
Sohnes und 
ohne dessen 
Wissen mit 
einer kleinen 
Rückenspritze zwischen den 
Christbäumen innerhalb der 
Reihen Herbizid (Unkrautbe-
kämpfungsmittel) gespritzt. 
Dabei ist es trotz einen Schutz-
schirms am Düsenendrohr zu 
Spritzschäden an den Christ-
bäumen gekommen.

Die geschädigten Christbäume 
wurden im Herbst 2019 ge-
pflanzt. Stark geschädigt durch 
das Herbizid sind rund 110 
Bäume. Dazu kommen rund 
60 schwächer geschädigte Bäu-
me, von denen der Geschädigte 

Ein Fall aus dem Familienbereich. 
Ein Vater übergibt das Eigentum 

an einem Hof an seine beiden 
Söhne, bleibt aber weiterhin 

der Versicherungsnehmer der 
„Versicherung für Besitz und Familie“. 

Soweit so gut, nun aber kommt 
es zum Schadensfall, der Vater - 

„bewaffnet“ mit einer Rückenspritze 
- will in der Christbaumplantage 

Unkrautbekämpfungsmittel 
ausbringen, trifft aber leider nicht 
nur den Boden, sondern auch die 

Bäume. Der Versicherungsnehmer 
meldet den Schadensfall, der 

Versicherer soll den Schaden an den 
110 geschädigten Bäumen samt 

Eigenkosten der Neubepflanzung 
zahlen und zwar aus der 

Privathaftpflichtversicherung des 
Vaters. Der Versicherer lehnt ab, da 
keine Gefahr des täglichen Lebens- 

die sonst auf der Hand liegenden 
Gründe (Tätigkeitsschaden 
an unbeweglichen Sachen, 

Angehörigenklausel) kann der 
Versicherer wegen der vereinbarten 

Einschlussklauseln nicht 
heranziehen. Also ein Fall für die 

Schlichtungskommission.

Wenn es daneben geht
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ausgeht, dass sie sich bis zur 
geplanten Ernte in zwei Jahren 
ohne nennenswerten Quali-
tätsverlust auswachsen.
Einschätzung des entstande-
nen Schadens:
110 Bäume im aktuellen Wert 
von rund 15 Euro = 1.650 Euro
110 neue Pflanzen beschaffen 
= rund 110 Euro
Arbeitszeit für Neupflanzung 
(2 Personen, á 10 Arbeitsstun-
den, 25 Euro pro Stunde - Ei-
genleistung) = 500 Euro
Geschätzter Gesamtschaden 
von 2.260 Euro.
Die Antragsgegnerin lehnte zu-

letzt mit Schreiben vom 5.7.2022 
die Deckung ab. Der Schaden sei 
aus keiner Gefahr des täglichen 
Lebens entstanden, sondern 
diente die Tätigkeit der Gewerbe-
ausübung des geschädigten Soh-
nes.

Dagegen richtet sich der 
Schlichtungsantrag vom 
7.12.2022. Der Versicherungs-
nehmer habe unentgeltlich und 
ohne Auftrag des Sohnes eine Hil-
festellung im familiären Bereich 
leisten wollen. Der Einsatz von 
Unkrautbekämpfungsmitteln er-
folge regelmäßig auch von Privat-
personen im eigenen Wirkungs-
bereich, weshalb von einer Gefahr 
des täglichen Lebens auszugehen 
sei.

Die antragsgegnerische Versi-
cherung nahm trotz Urgenz am 
Schlichtungsverfahren nicht teil. 
Daher war gemäß Pkt. 4.3 der 
Satzung der von der Antragstel-
lerin geschilderte Sachverhalt der 
Empfehlung zugrunde zu legen. 
Die Schlichtungskommission ist 
jedoch in ihrer rechtlichen Beur-
teilung frei.

Rechtlich folgt

Der versicherungsrechtliche Be-
griff der „Gefahr des täglichen 
Lebens“ ist nach ständiger Recht-
sprechung so auszulegen, dass 
davon jene Gefahren, mit denen 
üblicherweise im Privatleben ei-
nes Menschen gerechnet werden 
muss, umfasst sind (RIS-Justiz 

RS0081099). Die Gefahr, 
haftpflichtig zu werden, 
stellt im Leben eines Durch-
schnittsmenschen nach 
wie vor eine Ausnahme 
dar. Deshalb will die Haft-
pflichtversicherung prin-
zipiell Deckung auch für 
außergewöhnliche Situatio-
nen schaffen, in die auch ein 
Durchschnittsmensch hi-
neingeraten kann. Freilich 
sind damit nicht alle unge-
wöhnlichen und gefährlichen Tä-
tigkeiten abgedeckt (RIS-Justiz 
RS0081276). Für das Vorliegen 
einer Gefahr des täglichen Le-
bens ist nicht erforderlich, dass 
sie geradezu täglich auftritt. Viel-
mehr genügt es, wenn die Gefahr 
erfahrungsgemäß im normalen 
Lebensverlauf immer wieder, sei 
es auch seltener, eintritt. Es darf 
sich nur nicht um eine unge-
wöhnliche Gefahr handeln, wobei 
Rechtswidrigkeit oder Sorglosig-
keit eines Vorhabens den daraus 
entspringenden Gefahren noch 
nicht die Qualifikation als solche 
des täglichen Lebens nehmen. 
Voraussetzung für einen aus 
der Gefahr des täglichen Lebens 
verursachten Schadensfall ist 
nämlich eine Fehlleistung oder 
schuldhafte Unterlassung des 
Versicherungsnehmers (RIS-Jus-
tiz RS0081070).

Die Abgrenzung zwischen 
dem gedeckten Eskalieren einer 
Alltagssituation und einer nicht 
gedeckten ungewöhnlichen und 
gefährlichen Tätigkeit hängt von 
den Umständen des Einzelfalls ab 
(vgl 7 Ob 126/17f).

Im vorliegenden Fall beruft 
sich die Antragsgegnerin darauf, 
dass es sich um keine Gefahr des 
täglichen Lebens handle, weil die 
Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers dem Betrieb des Sohnes die-
ne.

Dazu ist jedoch festzuhalten, 
dass der Versicherungsschutz des 
Versicherungsnehmers erst dann 
erlischt, wenn es sich bei seiner ei-
genen Tätigkeit um eine betriebli-
che, berufliche oder gewerbliche 
Tätigkeit handelt. Demgegenüber 

ist die einmalige, unentgeltliche 
Mithilfe aus reiner Gefälligkeit 
noch keine betrieblich oder ge-
werbsmäßig zu qualifizierende 
Tätigkeit (vgl 7 Ob 158/22v).

Es liegt daher nach dem der 
Empfehlung zugrunde liegenden 
Sachverhalt eine grundsätzlich 
versicherte Gefahr des täglichen 
Lebens vor.

Dennoch ist der Schlichtungs-
kommission eine abschließende 
Beurteilung der Deckungspflicht 
des Versicherers nach dem vom 
Antragsteller geschilderten Sach-
verhalt nicht möglich.

So ist nach der Schilderung 
nicht klar, wer der eigentlich sa-
chenrechtlich Geschädigte im vor-
liegenden Fall ist. Nach den An-
gaben des Antragstellers erfolgte 
die Tätigkeit auf der in seinem 
eigenen Versicherungsvertrag 
versicherten Liegenschaft. Die 
Angabe, wonach der geschädig-
te Sohn einer von zwei 50%igen 
Eigentümern der Liegenschaft 
ist, lässt einerseits offen, wieso 
er den gesamten Schaden ge-
genüber dem Schädiger geltend 
macht, andererseits, aus welchem 
Rechtsgrund der Antragsteller 
als Versicherungsnehmer und 
Prämienzahler die Liegenschaft 
nutzt und ob damit einer der 
Ausschlussgründe des Artikel 7 
AHVB-P 2016 erfüllt wird.

Dieser Sachverhalt wäre in 
einem gerichtlichen Deckungs-
prozess nach entsprechender Be-
weisaufnahme zu klären, weshalb 
gemäß Punkt 4.6.2 lit f der Sat-
zung von einer weiteren inhalt-
lichen Behandlung des Schlich-
tungsantrags abzusehen ist.
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In einer landesweiten Erhebung, 
durchgeführt von der Zeitschrift 
risControl in Zusammenar-
beit mit dem Bildungspartner 
meine-weiterbildung.at, haben 
Versicherungsvermittler:innen 
den „Servicefreundlichsten Ver-
sicherer 2024“ gewählt. Insge-
samt wurden 33 Versicherer 
anhand von über 5.000 abge-
gebenen Bewertungen in sechs 
wesentlichen Servicekategorien 
gewertet. Bewertet wurden die 
Zufriedenheit mit dem Produkt-
service, die Kommunikation 
und Erreichbarkeit, die Qualität 
des Vertragsservices, die Qua-
lität der Leistungsabwicklung, 
die IT-Unterstützung sowie die 
menschliche Komponente im 
Kund:innenkontakt. In diesem 
Jahr wurde die Hannoversche Le-
bensversicherung vor der Vorjah-
ressiegerin VAV Versicherung AG 
zur Siegerin gekürt. Den dritten 
Platz nahm die HDI Versicherung 
AG ein.

Dieser renommierte Award 
wurde nun zum zwanzigsten 

Mal verliehen. In den 
Bereichen Produktan-
gebot, Vertragsservice 
und Schadensabwick-
lung erhielten die Versicherer 
besonders gute Noten, wie Oli-
ver Lintner, Geschäftsführer von 
„meine-weiterbildung.at“, erläu-
tert.

Laut Lintner sind es insbeson-
dere die Kategorien Kommunika-
tion und Erreichbarkeit, IT-Sys-
teme sowie Menschlichkeit, in 
denen sich Qualität besonders 
zeigt – oder, wie er es formuliert: 
„Hier trennt sich die Spreu vom 
Weizen“. Im Vergleich zum Vor-
jahr sei zwar eine leichte Verbes-
serung in der Gesamtbewertung 
der Versicherer zu verzeichnen, 
allerdings habe die Bewertung in 
der Kategorie EDV nachgelassen. 
Dies führt Lintner auf steigende 
Erwartungen der Vertriebspart-
ner:innen in diesem technisch 
anspruchsvollen Bereich zurück. 
Doris Wrumen, Chefredakteurin 
von risControl, bestätigt, dass 
die persönliche Erreichbarkeit 

und Menschlichkeit auch in den 
vergangenen Jahrzehnten zu den 
wesentlichen Bewertungskriteri-
en des Preises zählen. 

Andreas Hülsing, Vertriebsdi-
rektor der Hannoverschen, be-
tont in seinem Siegerstatement, 
dass Service immer auch Team-
arbeit ist. „Wir tun alles, um das 
Thema Service bei den Kund:in-
nen und den Vertriebspartner:in-
nen hochzuhalten.“ Für Hülsing 
ist der Preis ein Ansporn für das 
nächste Jahr, den ersten Platz 
zu verteidigen und für die Ver-
triebspartner:innen „alles in die 
Waagschale zu werfen“. Christian 
Sipöcz, Mitglied des Vorstandes 
der VAV Versicherungs-Akti-
engesellschaft: „Wir freuen uns 
sehr, dass die VAV auch heuer 
wieder auf das Podium der ser-
vicefreundlichsten Versicherer 
Österreichs gewählt wurde. Dies 
spiegelt nicht nur die Tatsache 

Servicefreundlichster Versicherer 2024

risControl/meine-
weiterbildung.at

Dialog Leben bietet ihren 
Kund:innen ab sofort attraktive-
re Konditionen für die Sparten 
Berufsunfähigkeit und Risiko-
leben: Das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis verbessert sich, indem 
Leistungsverbesserungen mit 
einer zeitgleichen Preissenkung 
einhergehen. 

In der Risikoleben besteht 
unter anderem die Möglichkeit 
einer Wiederaufnahme der Bei-
tragszahlungen in den ersten drei 
Jahren nach Beitragsfreistellung. 
Die Altersgrenze für das ärztliche 

Zeugnis in der Risiko-
leben wurde angeho-
ben: bis zum 50. Le-
bensjahr ab 600.001 Euro und ab 
dem 51. Lebensjahr auf 400.001 
Euro. Die BU-Berufseinstufun-
gen wurden aktualisiert, und eine 
Besserstellung bei Berufswechsel 
ist nun für alle Berufe in allen 
Tarifen möglich. Es gibt auch ein 
Nachversicherungspaket für alle 
Tarife. „Mit der neuen Tarifgene-
ration passen sich unsere Biome-
trie-Produkte den Bedürfnissen 
und Lebensumständen unserer 

Kund:innen noch besser an", so 
Willi Bors, Österreich-Direk-
tor der Dialog Lebensversiche-
rungs-AG. 

Das Verfahren der Risikoprü-
fung wurde auch überarbeitet. 
Über eine neue Anwendung las-
sen sich Rückfragen bei der Risi-
koprüfung nun digital klären. Da-
durch läuft der Annahmeprozess 
ohne große Unterbrechungen 
weiter. 

Optimierung 

Dialog Leben 
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Oliver Lintner, Sven Rabe, Christian Sipöcz, Andreas Hülsing, Thomas Lackner und 
Doris Wrumen

wider, dass unsere Services und 
täglichen Abläufe nachhaltig gut 
funktionieren, sondern noch 
viel mehr, dass wir engagierte 
und lösungsorientierte Mitarbei-
ter:innen haben, die Österreichs 
Vermittler:innen tagtäglich mit 

rascher und unbürokratischer 
Hilfe zur Seite stehen und es er-
möglichen, den gemeinsamen 
Arbeitsalltag so einfach und effi-
zient wie möglich zu bewältigen.  
Wir nehmen diese Auszeichnung 
mit großem Dank entgegen und 

empfinden diese gleich-
zeitig als Auftrag, uns 
weiter zu verbessern, um 
Ihnen auch zukünftig ein 
zuverlässiger Versiche-
rungspartner zu sein.“ 
Thomas Lackner, Vor-
standsvorsitzender der 
HDI-Versicherung, freut 
sich, dass die HDI-Ver-
sicherung den Schritt 
aufs Stockerl geschafft 
hat. „Wir möchten uns 
bei allen Vertriebspart-
ner:innen für Ihre po-
sitiven Bewertungen 
bedanken und sind fest 
entschlossen, unseren 
erfolgreichen Weg fort-
zusetzen und weiterhin 
einen Fokus auf Service-
orientierung, Kommuni-
kation und Transparenz 

zu setzen. Dabei legen wir höchs-
ten Wert auf gute Erreichbarkeit, 
kompetente Unterstützung im 
Vertriebspartner-Service, effizi-
ente Schadenabwicklung und die 
Ermöglichung weiterer Service-
leistungen.“

Ab sofort bietet HanseMerkur 
eine eigens für den österreichi-
schen Markt entwickelte Tier-
krankenversicherung für Hunde 
und Katzen an, HanseMerkur 
ist  gleichzeitig eine strategische 
Partnerschaft mit der Merkur 
Versicherung eingegangen, die 
die Tierversicherungen hierzu-
lande vermarktet. 

„Wir bieten Hunde- und Kat-
zenhalter:innen eine sehr gute 
Preis-Leistung mit einem sehr 
hohen Erstattungsrahmen sowie 
einer unbegrenzten Jahreshöchs-
tentschädigung in der Produkt-
linie Optimum und gleichzeitig 
den besten Service“, erklärt Fuad 
Izmirlija, Country Manager von 

HanseMerkur in Ös-
terreich. Abgedeckt 
sind von medizinisch 
erforderlichen Operationen so-
wie Heilbehandlungen über Vor-
sorgemaßnahmen wie Floh- und 
Zeckenbehandlungen, Schut-
zimpfungen und Wurmkuren 
bis hin zu Physiotherapie und 
Osteopathie alle kostspieligen, 
tierärztlichen Interventionen. 
Tierhalter:innen profitieren au-
ßerdem vom Verzicht auf eine 
altersbedingte Selbstbeteiligung 
wie auch auf Staffelentschädi-
gungen, ebenso sind auch ras-
sespezifische Erkrankungen 
inkludiert. Eine freie Tierärzt:in-
nen- und Spitalwahl sowie ein 

weltweiter 24-Stunden-Schutz 
des Vierbeiners bieten den 
Kund:innen einen bestmöglichen 
Rundumschutz für den Vierbei-
ner. Die Produktlinien „Smart“, 
„Best“ und „Optimum“ für Hun-
de und Katzen beinhalten alle 
OP-Schutz, Heilbehandlungen 
sowie Zahnbehandlungen – der 
Unterschied liegt lediglich in der 
jeweiligen Jahreshöchstentschä-
digung und Selbstbeteiligung. 
Das maximale Eintrittsalter des 
Tieres liegt bei acht Jahren, der 
Versicherungsschutz bleibt bis 
zum Lebensende aufrecht.

Schutz für den vierbeinigen Liebling

HanseMerkur
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Unterwegs in 
Richtung Zukunft.
Mit viel Erfahrung und
klarem Blick für die Zukunft
bieten wir verlässlichen Schutz
für jede Lebenslage.

Persönlich und vertrauensvoll –
gestern, heute, übermorgen.

www.garanta.at
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Mit der Zurich Elektroauto-Versicherung 
in die Zukunft fahren.

Neue E-Auto-Deckung 
inklusive Akku-Ladeschäden, 
Cyberangriffe und 
Akku-Entsorgungskosten.

E-Mobilität 
sichern

Mehr Infos: www.maklernetz.at


